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1 VORBEMERKUNGEN UND ANLIEGEN DER PLANÄNDERUNG 

1.1 AUSGANGSSITUATION UND VORBEMERKUNGEN 
 

Der Städteverbund Göltzschtal umfasst die Städte Auerbach/Vogtl., Falken-

stein/Vogtl. u nd Rodewisch sowie die Gemeinde Ellefeld . Die Zusammenarbeit erfolgt 

auf Basis eines öffentlich -rechtlichen Vertrages in Folge der normativen Festlegung als 

Mittelzentraler Städteverbund. Eine Ausweisung als solcher ist sowohl im rechts kräfti-

gen Regionalplan Südwestsachsen sowie im Entwurf des Regionalplans Region Chem-

nitz enthalten. Aufgrund dieser raumordnerischen Einstufung ist für den Städtebund ein 

gemeinsamer Flächen nutzungsplan erarbeitet worden, der aus dem Gesamtplan im 

Maßstab 1:15.000 (Stand 03/2003) und den Teilplänen Stadt Auerbach/Vogtl.  1:10.000 

(03/2003), Gemeinde Ellefeld 1:5.000 (02/2003), Verwaltungsgemeinschaft Falken-

stein/Vogtl. 1:10.000 (11/2002) sowie Stadt Rodewisch 1:5.000 (03/2003), jeweils mit Er-

läuterungsberich t, besteht.  Er wurde unter AKZ 51.2511.10/03.004/78 -01 mit Schreiben 

vom 22.01.2004 unter Ausnahmen, mit Maßgaben, Auflagen und Hinweisen durch das 

damalige Regierungspräsidium Chemnitz genehmigt.  Nach Erfüllung der Vorgaben 

des Genehmigungsbescheides wurd e der gemeinsame Flächennutzungsplan mit öf-

fentlicher Bekanntmac hung am 1.Oktober 2004 wirksam.  

Mit Bescheid vom 29.2.2016 Nr. 621.4200 -231-2016001-FNP Göltzschtal hat das Landrat-

samt Vogtlandkreis die 1. Änderung des gemeinsamen Flächennutzungsplanes mit Be-

gründung einschließlich Umweltbericht Stand  02 -2015 bestehend aus den Planteilen 

der Gemeinde Ellefeld, der Städte Auerbach/Vogtl., Rodewisch und der Verwaltungs-

gemeinschaft Falkenstein genehmigt.  

Ende 2018 bzw. Anfang 2019 fassten die Stadtparlamente d es Städteverbundes sowie 

der Gemeinschaftsausschuss der VG Falkenstein die Beschlüsse zur 2. Änderung des 

Flächennutzungsplanes des Mittelzentralen Städteverbundes Göltzschtal. Die 2. Ände-

rung wird aus der r echtswirksamen Fassung des Flächennutzungspla nes (Planstand 

02/2004) einschließlich der 1. Änderung entwickelt.  Die Büro für Städtebau GmbH 

wurde mit Erstellung der 2. Änderung des Flächennutzungsplans beauftragt. Die 2. Än-

derung wird im vollständigen Planverfahren geführt und beinhaltet alle verfahrensr e-

levanten gemeindebezogenen Einzeländerungen. Maßgeblich sind dafür die jeweili-

gen Plandarstellungen der einzelnen Änderungen in den Planblättern der Städte und 

Gemeinden. Die Städte Rodewisch und Auerbach/Vogtl. , die Gemeinde Ellefeld so-

wie die VG Falkens tein/Vogtl. mit den zugehörigen Gemeinden Neustadt/Vogtl. und 

Grünbach haben dazu dem beauftragten Planungsbüro die erforderlichen einzelnen 

Änderungen, Ergänzunge n und Berichtigungen mitgeteilt . 
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1.2 RECHTSGRUNDLAGEN 

Bundesrecht  

- Baugesetzbuch (BauGB)  - in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 

(BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel  9 des Gesetzes vom 10.09.2021 

(BGBl. I S. 4147) 

- Baunutzungsverordnung (BauNVO)  - Verordnung über die bauliche Nutzung der 

Grundstücke in der Fassung der Bekan ntmachung vom 21.11.2017 (BGBl.  I S. 3786), 

zuletzt geändert durch Artikel  2 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl.  I S. 1802) 

- Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)  - Gesetz zum Schutz vor schädlichen 

Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusch e, Erschütterungen 

und ähnliche Vorgänge in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.05.2013 

(BGBl. I S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt geändert durch Artikel  1 des Gesetzes vom 

24.09.2021 (BGBl. I S. 4458) 

- Planzeichenverordnung (PlanZV)  ð Verordnung über di e Ausarbeitung der Bauleit-

pläne und die Darstellung des Planinhalts vom 18.12.1990 (BGBl.  1991 I S. 58), zu-

letzt geändert durch Artikel  3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl.  I S. 1802) 

- Raumordnungsgesetz (ROG)  - vom 22.12.2008 (BGBl.  I S. 2986), zuletzt g eändert 

durch Artikel  5 des Gesetzes vom 03.12.2020 (BGBl.  I S. 2694) 

- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)  - Gesetz über Naturschutz und Landschafts-

pflege vom 29.07.2009 (BGBl.  I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel  1 des Geset-

zes vom 18.08.2021 (BGBl. I S. 3908) 

- Wasserhaushaltsgesetz (WHG) - Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts vom 

31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel  2 des Gesetzes vom 

18.08.2021 (BGBl. I S. 3901) 

- Planungssicherstellungsgesetz (PlanSiG)  - Gesetz zur Siche rstellung ordnungsge-

mäßer Planungs - und Genehmigungsverfahren während der COVID -19-Pandemie 

vom 20.05.2020 (BGBl.  I S. 1041), zuletzt geändert durch Artikel  1 des Gesetzes vom 

18.03.2021 (BGBl. I S. 353) 
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Landesrecht  

- Sächsische Bauordnung (SächsBO)  - in der Fassung der Bekanntmachung vom 

11.05.2016 (SächsGVBl. S. 186), zuletzt geändert durch Artikel  6 der Verordnung 

vom 12.04.2021 (SächsGVBl. S.  517) 

- Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO)  - in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 09.03.2018 (SächsGV Bl. S. 62), zuletzt geändert durch Artikel  2 des Ge-

setzes vom 16.12.2020 (SächsGVBl. S.  722) 

- Sächsisches Denkmalschutzgesetz (SächsDSchG)  - vom 03.03.1993 (SächsGVBl. 

S. 229), zuletzt geändert durch Artikel  15 des Gesetzes vom 21.05.2021 (SächsGVBl. 

S. 578) 

- Sächsisches Naturschutzgesetz (SächsNatSchG)  - vom 06.06.2013 (SächsGVBl. 

S. 451), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 09.02.2021 (SächsGVBl. S.  243) 

- Sächsisches Wassergesetz (SächsWG)  - vom 12.07.2013 (SächsGVBl. S.  503), zuletzt 

geändert durch Artikel  2 des Gesetzes vom 08.07.2016 (SächsGVBl. S.  287) 

- Waldgesetz für den Freistaat Sachsen (SächsWaldG)  - vom 10.04.1992 (SächsGVBl. 

S. 137), zuletzt geändert durch Artikel  21 des Gesetzes vom 11.05.2019 (SächsGVBl. 

S. 358) 

- Landesplanungsgesetz (SächsLPlG) - vom 11.12.2018 (SächsGVBl. S.  706), zuletzt 

geändert durch Artikel 4 der Verordnung vom 12.04.2021 (SächsGVBl. S.  517) 

- Verordnung der Sächsischen Staatsregierung über den Landesentwicklungsplan 

Sachsen (LEP 2013) vom 14.08.2013 (SächsGVBl. S. 582) 

Auf die Beachtlichkeit weiterer Gesetzlichkeiten wird hingewiesen.  
 

1.3 PLANUNGSANLASS UND INHALT 

Seitdem der gemeinsame Flächennutzungsplan des Mittelzentralen Städteverbundes 

Göltzschtal im Oktober 2004 wirksam wurde, haben sich die Planungsprämissen  für ein-

zelne Teilflächen in den S tädten und Gemeinden geändert. Diesbezüglich sind be-

stimmte Korrekturen und Ergänzungen  der darzustellen den Nutzungsarten erforderlich.  

Für die vorzunehmenden Ergänzungen, Nutzungsartenänderungen, Reduzierungen 

und sonstigen Darstellungen werden mit der 2. Änderung des FNP die erforderlichen 

Verfahrensschritte durchgeführt. Weiterhin werden städtebauliche Satzungen, Bebau-

ungspläne und vorh abenbezogene B -Pläne mit Rechtskraft  in die FNP-Darstellungen 

in Form von Berichtigungen aufgenommen, ohne dass dafür förmliche Verfahrens-

schritte im Zuge des Änderungsverfahrens erforderlich werden. Eine Neuaufstellung 

des FNP des MZSV Göltzschtal ist nic ht erforderlich, da die Korrekturen, Ergänzungen 
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und Berichtigungen die Gesamtkonzeption nicht grundlegend verändern.  Die Pland-

arstellungen einschließlich der notwendigen Begründungen werden sich deshalb auf 

die änderungsbedingt erforderlichen Inhalte und Angaben in Abstimmung auf die ge-

setzlichen Vorgaben des BauGB beschränken.  Alle weiterhin gültigen Darstellungen 

des rechtswirksamen Flächennutzungsplanes bleiben insofern bestehen, gelten fort 

und sind folglich nicht Gegenstand der 2. Änderung  bzw. der du rchzuführenden Be-

teiligungsverfahren gemäß §§  3 und 4  BauGB. 

1.4 VERFAHREN UND PLANDARSTELLUNGEN  

REGELVERFAHREN MIT UMWELTPRÜFUNG 

Alle  Änderungen werden im vollständigen, zweistufigen Regelverfahren gemäß 

BauGB durchgeführt. Hierbei sind die Vorschriften gemä ß § 1a BauGB zum Umwelt-

schutz zu berücksichtigen. Für die Belange des Umweltschutzes ist gemäß 

§ 2 Abs. 4  BauGB eine Umweltprüfung durchzuführen. Hierin sind die voraussichtlichen 

erheblichen planbedingten Umweltauswirkungen zu ermitteln und in einem Umwe lt-

bericht zu beschreiben und zu bewerten. Der Umweltbericht stellt einen unselbststän-

digen aber gesonderten Teil der Begründung des Bauleitplanes dar. Die Ergebnisse 

der Umweltprüfung sind in der Abwägung zu berücksichtigen. Vorliegende Land-

schaftspläne un d sonstige relevante Fachpläne sind zur Umweltprüfung heranzuzie-

hen.  

Die berührten Behörden werden  innerhalb der Beteiligung  gemäß §4  BauGB über die 

Planungsziele unterrichtet und im Rahmen Ihrer Zuständigkeit auch zur Äußerung im 

Hinblick auf den erforder lichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung 

nach § 2 Abs. 4  BauGB aufgefordert.  
 

VERFAHRENSRECHTLICHE BEWÄLTIGUNG 

Die einzelnen Planänderungen und Ergänzungen werden in der Planzeichnung mit 

Nummerierung und Geltungsbe reich zur Darstellung gebracht.  

Unter dem Dach  der 2.Änderung des gemeinsamen Flächennutzungsplanes des MZSV 

Göltzschtal  werden somit alle einzelnen Änderungs - und Ergänzungsverfahren im Re-

gelverfahren nach BauGB durchgeführt.  Infolge der gesetzlichen Rahmenbedingun-

gen, der Ge währleistung der Planungssicherheit für jede einzelne Änderung sowie der 

damit in Verbindung stehenden Absicherung eines zügigen Planungsfortgangs, ent-

schloss sich der Städteverbund zu dieser Vorgehensweise. Im Sinne eines koordinierten 

und für alle Beteil igten überschaubaren Planungsablaufs ist vorgesehenen, alle 

Planänderungen parallel durchzuführen.  
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PLANDARSTELLUNG 

Der wirksame FNP der MZSV Göltzschtal liegt als Gesamtplan und in den jeweiligen 

Planblättern Stadt Auerbach/Vogtl. , Stadt Rodewisch, Gemein de Ellefeld und VG Fal-

kenstein in den in Abschnitt 1.1 beschrie benen Maßstäben und Ständen vor, inklusive 

der rechtswirksamen 1. Änderung.  

Die einzelnen Tei lflächenänderungen im Zuge der 2 . Änderung des FNP werden auf 

der Grundlage des wirksamen Flächennutzungsplanes dargestellt. Dabei ist generell 

zu beachten, dass jeweils nur die Darstellungen innerhalb der jeweiligen Geltungsbe-

reiche Gegenstan d der Änderungen bzw. Ergänzungen sind. Alle weiteren Ausweisun-

gen beruhen auf dem wirksamen Flächennutzungsplan und bleiben unverändert gül-

tig.  

Die farblichen Darstellungen der Änderungen entsprechen prinzipiell der Planzeichen-

verordnung (PlanzV90). Der G esamtplan und  die Planblätter  werden zur Unterstützung 

der  Verständlichkeit mit volls tändigen Planlegenden versehen.  

Nach Ab schluss des Planverfahrens zur 2 . Änderung des FNP des MZSV Göltzschtal ent-

fallen in den infolge der Genehmigung auszufertigenden Pl anzeichnungen ð Gesamt-

plan und Planblätter der Städte ð  schließlich die Geltungsbereiche der einzelnen Än-

derungen zugunsten einer kon tinuierlichen Plandarstellung. Dieser abschließend be-

kanntzumachende Planstand wird somit den dann wirksamen Fläc hennutzungsplan 

nach erfolgter 2 . Änderung dokumentieren.  

 

Wie oben beschrieben bleibt der Flächennutzungsplan in allen nicht von der 2. Ände-

rung betroffenen Flächen bestehen. Städtebauliche Erfordernisse werden vollumfäng-

lich beachtet. Dies betrifft auch Fachplanungen und die Erfordernisse der Raumord-

nung.  

Es liegt ein Regionales Einzelhandelskonzept für den Mittelzentralen Städteverbund 

Göltzschtal vom November 2017 vor, in dem auch Zentrale Versorgungsbereiche er-

arbeitet wurden. Auf eine allgemeine  Darstellung der Inhalte des Einzelhandelskon-

zeptes oder einer zeichnerischen Darstellung der Zentralen Versorgungsbereiche soll 

in der 2.  Änderung des Flächennutzungsplanes verzichtet werden, da die Flächenän-

derungen  im Wesentlichen nicht den Einzelhandel betre ffen. Notwendige Ausführun-

gen zu Einzelhandel erfolgen in den Ausführungen zur Änderungsfläche F1 ăB-Plan Tex-

tilindustriebrache Falgardò (enthält SO Handel), wo wesentliche Aspekte aus dem Be-

bauungsplanverfahren beschrieben werden. Eine ausführliche Harmon isierung von 
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Einzelhandelskonzept und Flächennutzungsplanung soll der Gesamtfortschreibung 

vorbehalten bleiben.  Dies gilt weiterhin für alle Aktualisierungen, die keinen direkten 

Bezug zu den Änderungsflächen der 2. Flächennutzungsplanänderung haben.  

2 SIEDLUNGS- UND VERKEHRSRÄUMLICHE EINORDNUNG 
 

2.1 LAGE UND VERKEHR 

Der Mittelzentrale  Städteverbund Göltzschtal  befindet sich am Westrand des Vogt-

landkreises im Oberen Göltzschtal. Die Stadt Auerbach/Vogtl.  grenzt dabei unmittel-

bar an den Erzgebirgskreis und die Sta dt Rodewisch an den Landkreis Zwickau an.  

Der Städteverbund ist nahräumlich über die Anschlussstellen Reichenbach, Treuen 

und Plauen -Ost an die A 72 zwischen Chemnitz und Hof angeschlossen. Die Kreisstadt 

Plauen ist über die B 169 nach ca. 15 km und über die A 72 (AST Treuen) nach ca. 20 

km erreichbar. Die B 169, die von Aue kommend über Rodewisch, Auerbach/Vogtl. , 

Ellefeld u nd Falkenstein/Vogtl.  bis Plauen führt, bildet innerhalb des Städteverbundes 

die bedeutendste Straßenverkehrsachse.  Die B 94 stellt a b Rodewisch eine weitere 

leistungsfähige Verbindung zur A 72 über Lengenfeld her. Das Staats - und Kreisstraßen-

netz sorgt für die regionale Einbindung des Städteverbundes.  In den Städten und Ge-

meinden besteht über das Regionalbahnnetz Anbindung an die umlie genden zentra-

len Orte. Das ÖPNV -Netz sorgt f¿r eine ăBedienung in der Flªcheò. An den ¥PNV-

Schnittstellen bestehen Übergangsmöglichkeiten zwischen Bus und Bahn. Die Erreich-

barkeit verschiedener Infrastrukturen ist in Tabelle 1 dargestellt.  

Die gesamte Plangebietsfläche  betr ägt zum 01.01.2018 158,57 km². Davon entfallen 

auf die Stadt Rodewisch 26,88 km², auf die Stadt Auerbach/Vogtl.  55,52 km², auf die 

Gemeinde Ellefeld 4,55 km², auf  die Stadt Falkenstein/Vogtl.  31,06 km², auf die Ge-

meinde Grünbach 27,54 km² und auf die Gemeinde Neustadt /Vogtl.  13,02 km². 

Tabelle 1: Erreichbarkeit von Infrastrukturen.  

 

Raumbezug Autobahnen Flughäfen IC/EC/ICE-Bahnhöfen Oberzentren Krankenhäusern

Auerbach/Vogtl., Stadt 13,8 90,1 88,0 29,6 2,5

Ellefeld 18,0 94,3 92,1 28,3 7,3

Rodewisch, Stadt 11,1 87,4 85,3 28,4 2,2

VG Falkenstein 17,6 99,2 93,4 25,3 9,5

Ø MSV Göltzschtal 15,1 92,7 89,7 27,9 5,4

Erreichbarkeitsindikatoren (durchschnittliche Pkw-Fahrzeit in Minuten, Bezugsjahr 2015)
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Der Verkehrslandeplatz Auerbach/Vogtl.  wird durch die Planung nicht tangiert. Es fin-

den keine Planungen im (Bau-) Schutzbereich einer Flugsicherungsanlage statt. Der 

Luftverkehr oder Planungen des Luftverkehrs werden nicht beeinflusst 1. 

 

Abbildung 1: Die Gemeinden des MZSV Göltzschtal im klassifizierten Straßennetz.  

2.2 BAUGRUND UND NUTZUNGSEINSCHRÄNKUNGEN 

2.2.1 Denkmalpflege  

Es liegen viele bauliche Kulturdenkmale im Sinne des § 2 SächsDSchG im Plangebiet.  

Im Plangebiet befindet sich eine Vielzahl archäologischer Relevanzzonen, welche 

i. d.  S. Kulturdenkmal sind.  Folgendes ist bei weiterer Planung zu beachten.  

¶ Jegliche Maßnahmen an, in oder in der unmittelbaren Umgebung eines Kultur-

denkmals (Sanierung, Abbru ch, Platzgestaltung usw.) sowie alle Bodeneingriffe 

bedürfen gemäß §§ 12 und 14 SächsDSchG der Genehmigung durch die Un-

tere Denkmalschutzbehörde.  

¶ Der § 20 SächsDSchG - Meldepflicht von Bodenfunden - ist bei der Durchfüh-

rung aller Vorhaben zu beachten. Fund e sind dem Landesamt für Archäologie 

umgehend zu melden.  

Die archäologische Relevanz des Vorhabens belegen archäologische Kulturdenk-

male aus dem Umfeld, die nach §2 SächsDSchG Gegenstand des Denkmalschutzes 

sind. 

                                                 
1 Stellungnahme des Landesdirektion Sachsen, Luftfahrtbehörde vom 30 .04.2019 zum Vorent-

wurf  
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2.2.2 Radioaktivität  

Im Plangebiet liegen laut Al tlastenkataster des Bundesamtes für Strahlenschutz die ra-

dioaktiven Verdachtsflächen Nr.  09 (Lengenfeld) und Nr.  13 (Gottesberg/Schnecken-

stein). Im Plangebiet wurde im letzten Jahrhundert zudem vielfach Haldenmaterial zur 

Befestigung, beim Straßen - und Weg ebau und zur Geländeverfüllung verwendet. Da-

her kann nicht ausgeschlossen werden, dass bei Tiefbaumaßnahmen im Plangebiet 

radioaktiv kontaminierte Bereiche angetroffen werden. Rechtliche Bedenken beste-

hen von Seiten des LfULG gegen die vorliegende Planung nicht 2. Es wird aber emp-

fohlen, bei Verdacht evtl. vorhandener Kontaminationen vor Baubeginn radiologische 

Untersuchungen durchzuführen.  

 

Da das Plangebiet in einem Radonvorsorgegebiet liegt, sind beim Neubau von Ge-

bäuden mit Aufenthaltsräumen oder Arbeits plätzen neben der fachgerechten Aus-

führung der Maßnahmen hinsichtlich des Feuchteschutzes nach den allgemein aner-

kannten Regeln der Technik ein zusätzlicher Radonschutz einzuplanen und eine der 

folgenden Möglichkeiten nach § 154 StrlSchV durchzuführen:  

¶ Verringerung der Radon -222-Konzentration unter dem Gebäude, oder  

¶ gezielte Beeinflussung der Luftdruckdifferenz zwischen Gebäudeinnerem und 

Bodenluft an der Außenseite von Wänden und Böden mit Erdkontakt, oder  

¶ Begrenzung der Rissbildung an Wänden und Böden mit  Erdkontakt und Auswahl 

diffusionshemmender Betonsorten mit der erforderlichen Dicke der Bauteile, o-

der  

¶ Absaugung von Radon an Randfugen oder unter Abdichtungen, oder  

¶ Einsatz diffusionshemmender, konvektionsdicht verarbeiteter Materialien oder 

Konstruktion en.  

Das Strahlenschutzgesetz verpflichtet die Verantwortlichen für Arbeitsplätze zu einer 

12-monatigen Messung der Radon -222-Aktivitätskonzentration, wenn sich die Arbeits-

plätze in einem Keller oder Erdgeschoss von Gebäuden in Radonvorsorgebieten be-

finden.  Die Messpflicht beginnt, sobald eine Betätigung an einem Arbeitsplatz in einem 

Keller oder Erdgeschoss in Gebäuden in festgelegten Radonvorsorgegebieten aufge-

nommen wird und ist innerhalb von 18 Monaten abzuschließen.  

Wird an einem Arbeitsplatz eine Übers chreitung des Referenzwertes von 300 Bq/m³ 

festgestellt, sind Maßnahmen zur Reduzierung der Radonwerte zu ergreifen und durch 

                                                 
2 Stellungnahme vom 03.05.2019  
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eine wiederholte Messung auf ihren Erfolg zu kontrollieren. Diese Messung muss inner-

halb von 24 Monaten nach Bekanntwerden der Ref erenzwertüberschreitung erfolgen. 

Wird danach weiterhin der Referenzwert überschritten, sind die betroffenen Arbeits-

plätze beim Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG), Referat 54 - 

Strahlenschutz - Altlasten, Radon, Notfallschutz anzumel den.  

Alle weiterführenden Informationen sind unter www.radon.sachsen.de nachzulesen.  

In der Brosch¿re ăRadonschutzmaÇnahmen - Planungshilfe für Neu - und Bestandsbau-

tenò sind die Mºglichkeiten zum Radonschutz praxisnah erlªutert. Bei Fragen zu Ra-

donvorkomm en, Radonwirkung und Radonschutz steht die Radonberatungsstelle des 

Freistaates Sachsen zur Verfügung.  

2.2.3 Geologie und Baugrund  

Das Plangebiet umfasst aus strukturgeologischer Sicht Bereiche des Bergener und des  

Kirchberger Granites, des Granitmassivs von Eib enstock -Nejdek sowie des Vogtländi-

schen Synklinoriums im Nordwesten und der Südvogtländischen Querzone im Südos-

ten. Die anstehenden Festgesteine sind entlang von Störungen in ihrer Raumlage ge-

geneinander versetzt.  

Neben Graniten dominieren den Untergrund i m Plangebiet Metamorphite des Ordo-

vizium. Diese liegen je nach Metamorphosegrad als Tonschiefer. Schluffschiefer. Ton-

phyllit oder Schluffphyllit vor und sind teilwiese sand -. silt- oder quarzitstreifig bzw. -

bändrig. Die Festgesteine werden von einer teils  mehrere Meter mächtigen Verwitte-

rungs- und lockergesteinsartigen Zersatzschicht bedeckt. Geländenah stehen im We-

sentlichen eiszeitlich umgelagerter Hanglehm und Hangschutt an. Im Bereich der 

Bach - und Flusstäler sind holozäne Sedimente (Kiese. Sande. Auel ehm) abgelagert. In 

Bereichen mit Stau nässe kommen auch organogene Bildungen. wie Torf und humoser 

Ton bzw. Schluff vor.  

Im Vorfeld von Baumaßnahmen wird generell die Durchführung von orts - und vorha-

benskonkreten Baugrunduntersuchungen nach DIN EN 1997 un d DIN 4020 empfohlen. 

Der geotechnische Bericht dazu sollte u. a. Aussagen zur Baugrundschichtung, zu den  

Grundwasserverhältnissen sowie die Ausweisung von Homogenbereichen (einschließ-

lich Eigenschaften und Kennwerten) hinsichtlich der gewählten Bauverfahrensweisen  

(z. B. Erdarbeiten. Bohrarbeiten) enthalten. Zudem sollten die geplanten Maßnahmen  

nach DIN EN 1997 einer geotechnischen Kategorie zugeordnet werden. die den not-

wendigen Umfang an Erkundungsmaßnahmen und an zu erbringenden Nachweisen 

eingrenzt. Falls sich bautechnische Vorgaben ändern oder auch die angetroffenen 
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geologischen Verhältnisse von den erkundeten abweichen. sollte eine Überprüfung 

und ggf. Anpassung der jeweiligen Baugrunduntersuchung erfolgen.  

Falls zukünftig Anlagen zur Versi ckerung von Niederschlagswasser vorgesehen sind, 

weist das LfULG auf das Arbeitsblatt DWA -A 138 hin, nach dem solche Anlagen zu 

planen, zu bauen und zu betreiben sind. Die Fähigkeit zur Versickerung von Nieder-

schlagswasser bzw. ein verlässlicher Durchlässi gkeitskoeffizient zur Bemessung von Ver-

sickerungsanlagen sollte standortkonkret in Form von Sickertests nachgewiesen wer-

den. Sofern hydrogeologische Untersuchungen durchgeführt werden, sollten diese 

vorzugsweise in die Baugrunduntersuchung integriert werde n. 

 

Sofern Verkehrswege nach RStO 12 errichtet werden sollen, ist das Plangebiet der 

Frosteinwirkungszone III zuzuordnen.  

 

Geologische  Untersuchungen (wie z. B. Erkundungsbohrungen) so wie die dazu gehö-

rigen Nachweis daten sind spätestens zwei Wochen vor Beg inn dem LfULG als zustän-

dige Behörde in Sachsen anzuzeigen (§ 8 GeolDG). Spätestens drei Monate nach dem 

Abschluss der geologischen Untersu chung sind die dabei gewonnenen Fachdaten 

(Messdaten, Bohr -profile, Laboranalysen, Pumpversu che etc.) und spätestens sechs 

Monate nach dem Abschluss der geologischen Untersuchung sind die Bewertungsda-

ten (Einschätzungen, Schlussfolgerungen, Gutachten) an die zuständige Behörde 

(LfULG) zu übermitteln (§ 9, 10 GeolDG) . 

 

Sofern Erkundungen mit geowissenschaftlichem Belang ( Erkundungsbohrungen, Bau-

grundgutachten, hydrogeologische Untersuchungen o. ä.) durchgeführt wurden oder  

noch werden, sind die Ergebnis se von Behörden des Freistaates Sachsen, der Land-

kreise, Kreisfreien Städte und Gemeinden sowie sonstigen juristischen Per sonen des öf-

fentlichen Rechts unter Verweis  auf § 15 des Sächsischen Kreis laufwirtschafts - und Bo-

denschutzgesetzes (SächsKrWBodSchG) an das Sächsische Landesamt für Umwelt, 

Landwirtschaft und Geologie zu übergeben.  

2.2.4 Geogefahren  

Im Plangebiet befinden sich z ahlreiche Bereiche mit unterirdischen Hohlräumen nach 

§ 8 SächsHohlrVO. Im Vorfeld wird empfohlen, die Betroffenheit unterirdischer Hohl-

räume zu prüfen. Wenn die entsprechenden Gebiete von Hohlräumen betroffen sind, 
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aber auch wenn sich Hohlräume in der Näh e befinden, wird empfohlen  das Sächsi-

sche Oberbergamt in Freiberg einzubeziehen und dort entsprechende Detailinforma-

tionen  einzuholen  (betrifft voraussehbar die Änderungsflächen A3, A6 und A7 ). 

Das Vorhandensein weiterer nicht risskundiger Grubenbaue in Ta gesoberflächennähe  

ist nicht auszuschließen. Sollten bei den geplanten Arbeiten Spuren alten Bergbaues 

oder unterirdische Hohlräume angetroffen werden, so ist gemäß § 5 SächsHohlrVO das 

Sächsische Oberbergamt davon in Kenntnis zu setzen.  

 

Aufgrund der anst ehenden phyllitischen und schieferartigen Gesteine in großen Teilen  

des FNP-Gebietes besteht unter ungünstigen geometrischen Bedingungen (Lage der  

Kluft- und Schieferungsflächen in Bezug zur Böschungsfläche) die Gefahr von Rut-

schungen oder von Steinschlag.  Entsprechende Ereignisse sind für das FNP -Gebiet  

beim LfULG dokumentiert. Sofern entsprechende Felshänge  bzw. -böschungen ange-

schnitten werden, sollte deren Standsicherheit von einem Sachverständigen bewertet  

werden.  

 

Einige Änderungsbereiche befinden si ch sehr nah an festgesetzten Überschwem-

mungsgebieten. Es wird empfohlen auch in diesen Bereichen hochwasserangepasste 

Bauweisen planerisch in Betracht zu ziehen. Dazu zählen u. a. erosionssichere Bauwei-

sen, das Beachten der Auftriebssicherheit, fachlich di mensionierte Bauwerksabdich-

tungen sowie ein Schutz gegen Unterspülung der Fundamente (betrifft voraussehbar 

u.a. die Änderungsflächen R4 und R5).  

 

Im FNP-Gebiet existieren aufgrund morphologischer Gegebenheiten zahlreiche erosi-

onsgefährdete Abflussbahnen u nd Steillagen. Betroffen sind z. B. die Änderungsberei-

che A2, B -G1 und R1. Bei starken oder lang anhaltenden Niederschlägen besteht  

die Gefahr des Ab - bzw. Eintrages von Erosionsmassen (Boden). Im Rahmen der wei-

teren Planung wird empfohlen  verstärkt auf di e Oberflächenabflussverhältnisse sowie  

ggf. auf einen ausreichenden Erosionsschutz zu achten.  

 

Das gesamte Plangebiet befindet sich gemäß in der Erdbebenzone 1 mit der geologi-

schen Untergrundklasse R. Auf die DIN 4149 und die DIN EN 1998 (Eurocode 8) wird 

hingewiesen.  
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2.2.5 Bergbauberechtigungen  

Auf dem Territorium des Mittelzentralen Städteverbundes Göltzschtal befinden sich 

Bergbauberechtigungen und unter Bergaufsicht stehende Betriebe. Bei Bauvorhaben 

soll die Betroffenheit der in Tabelle 2 aufgeführten Rechtsinhaber geprüft werden. Be-

troffene Rechtsinhaber sind dann zu beteiligen. Nähere Auskünfte sind beim Sächsi-

schen Oberbergamt einzuholen.  

Gemäß § 108 Bundesberggesetz (BBergG) darf die für die Errichtung, Erweiterung, Än-

derung oder Nutzungsänderung baulicher Anlagen innerhalb von Baubeschränkungs-

gebieten erforderliche Genehmigung oder Zustimmung oder eine diese einschlie-

ßende Genehmigung nur mit Zustimmung des Sächsisch en Oberbergamtes erteilt wer-

den.  

Ein Bereich des Bergwerkseigentums Brunndöbra (Feldnummer 3083) unterliegt der An-

passungspflicht nach § 110 BBergG. Bei Errichtung, Erweiterung oder wesentlicher Ver-

änderung einer baulichen Anlage soll der Bauherr beim Berg bauunternehmer Aus-

künfte einholen, ob Beeinträchtigungen der Oberfläche zu besorgen sind, die den vor-

beugenden Schutz dieser baulichen Anlagen erfordern.  

2.2.6 Richtfunk  

Bei a llen Arbeiten, Bauvorhaben und Pflanzmaßnahmen, die im Schutzbereich der 

Richtfunkstrec ke der 50Hertz Transmission GmbH geplant oder durchgeführt werden 

sollen, sind zur gesonderten Prüfung und Stellungnahme bei 50Hertz Transmission 

GmbH, Regionalzentrum Ost, Standort Röhrsdorf, Haardt 33, 09247 Che mnitz OT Röhrs-

dorf einzureichen . 

Zur Feststellung einer Betroffenheit ist die 50Hertz Transmission GmbH bei allen nachge-

ordneten Planungen zu beteiligen.  
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Tabelle 2: Bergbauberechntigungen und Betriebe unter Bergaufsicht.  

Objektname  Nummer  Rechtsinhaber  Bodenschatz  
Erlaubnis 

Erzgebirge  

1680 Beak Consultants  

GmbH  

Am St. Niclas Schacht 13  

09599 Freiberg  

Erze 

Erlaubnis 

Gottesberg II  

1681 Tin International AG  

Karl-Rothe -Str. 13 

04105 Leipzig  

Erze 

Erlaubnis 

Klingenthai 2  

1692 TGER Pty. Ud. 

Level 1  

6 Thelma Street  

West Perth WA 6005  

Australien  

Erze 

BWE 

Brunndöbra  

3083 LMBV-Lausitzer und Mitteldeut-

sche Bergbau -Verwaltungsge-

sellschaft mbH  

Knappenstraße 1  

01968 Senftenberg  

Schwerspat  

ABP Sanierungs-

standort Altenberg -

Lengenfeld,  

Schwerspatgrube  

Brunndöbra  

7221 u.a. Erze 

BEW 

Wildenau  

2033 Hartsteinwerke Vogtland  

GmbH & Co. KG  

Zum Lauterbacher Steinbruch 

9a  

08606 Oelsnitz 

Gesteine zur  

Herstellung von  

Schotter und Splitt  HBP,RBP 

Granitbruch 

Wildenau  

7051 

BWE 

TriebNogtiand  

3192 

HBP 

Granitbruch Trieb  

7053 

HBP 

Andalusitfelsglimmer-

bruch  

Rodewisch  

7056 

BWE 

Schreiersgrün -Süd 

3019 BVVG Bodenverwertungs - 

und - 

verwaltungs GmbH  

Schön hauser Allee 120  

10437 Berlin 

Gesteine zur  

Herstellung von  

Schotter und Splitt  

BBG 

Trieb-Vogtland  

5014 Hartsteinwerke Vogtland  

GmbH & Co. KG  

Zum Lauterbacher Steinbruch 

9a  

08606 Oelsnitz 
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3 BEDARFSBEGRÜNDUNG 

3.1 BEDARFSERMITTLUNG 

Eine ausführliche Bedarfsermittlung findet sich in Anlage 1 der Begründung . An dieser 

Stelle sollen aus Gründen der Übersichtlichkeit und der Handhabbarkeit der  Begrün-

dung nur die wesentlichen Ergebnisse dargestellt werden.  

Nach der Einbeziehung von Reserven in Bebauungsplänen, städtebaulichen Satzun-

gen und Innenentwicklungspotentialen ergeben im Plangebiet insgesamt Gewerbe-

flächenreserven von 32,8 ha und Reserve n für 342 Wohneinheiten  (Tabelle 3). 

Tabelle 3: Reserven für Wohn - und Gewerbeentwicklung, gesamt.  

Kommune  Reserven G, gesamt  [ha]  Reserven W, gesamt  [WE] 

Auerbach/Vogtl.  25,93 171 

Falkenstein/Vogtl.  5,43 83 

Rodewisch  1,25  27 

Ellefeld  0,18  39 

Grünbach  0,00 10 

Neustadt/Vogtl.  0,00 12 

gesamt  32,80  342 

 

Über das gesamte Plangebiet besteht ein über die vorhandenen Reserven hinaus ein 

zusätzlicher Flächenbedarf für den Bau von 148 bis 152 Wohneinheiten in Ein - und Zwei-

familienhausbauweise bis zum Jahr 2035, der sich aus den Einzelbedarfen der Kommu-

nen, wie in Tabelle 4 dargestellt, ergibt.  

Tabelle 4: Zusatzbedarf an Wohneinheiten.  

Kommune  Bedarf [WE]  Reserve [WE] Zusatzbedarf [WE]  

Auerbach/Vogtl.  236 bis 238 171 65 bis 67 

Falkenstein/Vogtl.  103 bis 104 83 20 bis 21 

Rodewisch  83 bis 84 27 56 bis 57 

Ellefeld  33 bis 34 39 0 (-6 bis -5) 

Grünbach  21 bis 22 10 11 bis 12 

Neustadt/Vogtl.  13 12 1 

gesamt  490 bis 4943 342 148 bis 1524 

 

Über das gesamte Plangebiet besteht über die vorhandenen Reserven ein zusätzlicher 

Gewerbeflächenbedarf von 0 (-2,66) bis 39,26 ha, der sich aus den Einzelbedarfen der 

Kommunen, wie in Tabelle 5 dargestellt, ergibt.  

Tabelle 5: Zusatzbedarf an Gewerbeflächen.  

Kommune  Bedarf [ha]  Reserve [ha]  Zusatzbedarf [ha]  

Auerbach/Vogtl.  6,75 bis 16,00 25,93 0 (-19,18 bis -9,93) 

                                                 
3 Durch Addition der Werte der Kommunen ergeben sich Werte von 489 bis 495. Der abweichende Wert ergibt sich aus 

Rundungen in der Berechnung, ist aber geringfügig und damit vernachlässigbar.  
4 Durch Addition der Werte der Kommunen ergeben sich Werte von 147  bis 153. Der abweichende Wert ergibt sich aus 

Rundungen in der Berechnung, ist aber geringfügig und damit vernachlässigbar.  
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Falkenstein/Vogtl.  11,69 bis 27,48 5,43 5,26 bis 22,05 

Rodewisch  5,64 bis 13,05 1,25  4,39 bis 11,08 

Ellefeld  4,51 bis 10,30 0,18  4,33 bis 10,12 

Grünbach  2,54 bis 5,94 0,00 2,54 bis 5,94 

Neustadt/Vogtl.  0,00 0,00 0,00 

gesamt  30,83 bis 72,69 32,80  0 (-2,66) bis 39,26  

3.2 BEDARF UND FLÄCHENNUTZUNGSPLANUNG 

Den  in Abschnitt 3.1 ermittelten Bedarfen, in welchen bereits vorhandene Reserven 

(Satzungen und Innenentwicklungspotentiale enthalten sind) , sollen die Flächendar-

stellungen der 2. Flächennutzungsplanänderung gegenübergestellt  werden . 

In Abschnitt 6 (Flächenbilanzierung) findet sich eine Übersicht über alle Änderungen 

inklusive der resultierenden Flächendarstellungen ( Tabelle 12). Dort sind alle Darstel-

lungsänderungen aufgeführt, also einschließlich Grünflächen, Landwirtschaftsflächen 

etc.  Dabei wird gezeigt, dass mit Flächennutzungsplanänderung in Summe (ein-

schließlich geringfügiger Rücknahmen von Bauf lächen) insgesamt 34,87 ha Flächen 

zusätzlich in die vorbereitende Bauleitplanung eingehen sollen. Darunter sind auch 

Flächen für den Gemeinbedarf und Sondergebiete. Gemischte Bauflächen werden 

auf Grund ihrer Nutzungsmischung jeweils zur Hälfte der gewerb lichen Nutzung und 

der Wohnnutzung zugeschlagen. Es ergibt sich, dass mit der 2. Flächennutzungs-

planänderung in Summe gegenüber dem wirksamen Stand des Flächennutzungsplans 

(1. Änderung) insgesamt  

¶ 10,97 ha Fläche für Wohnnutzung und  

¶ 13,82 ha Fläche für gewerbliche Nutzung  

innerhalb von Wohnbau -, gewerblichen und gemischten Bauflächen hinzutreten.  

Dies betrifft nur die reine Flächendarstellung der Planzeichnung. Die Flächen können 

dem Bedarf nicht vollständig gegenüber gestellt werden. Gründe sind beispie lsweise 

in der zum Teil bereits vorhandenen Auslastung der Flächen zu finden oder darin, dass 

die Flächen bereits bei der Ermittlung der Flächenreserven beachtet wurden (vgl. Ab-

schnitt 3.1). Eine dahingehend korrigierte und dem Bedarf gegenüberzustellende Kor-

rektur der eigentlichen zeichnerischen Flächendarstellungen findet sich in  Tabelle 8. 

Danach ergeben sich in Folge der 2. Änderung des Flächennutzungsplans  

¶ 8,82 ha zusätzliche Flächen für Wohnnutzung, entspricht hier 92 Wohneinheiten,  

¶ 12,25 ha zusätzliche Flächen für gewerblic he Nutzung.  

Diese zusätzlich n utzbaren Flächen werden dem Beda rf gegenübergestellt. Es zeigt 

sich, dass sich die mit den Flächendarstellungen der 2. Flächennutzungsplanänderung 

geschaffenen Potentiale quantitativ innerhalb des sich aus der Bedarfsberechnun g 
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ergebenden Szenariotrichters bewegen ( Tabelle 6 und Tabelle 7). Die Flächennut-

zungsdarstellungen entsprechen dem ermittelten Bedarf.  

Tabelle 6: Bedarf und Flächendarstellung, Wohnen.  

 

Tabelle 7: Bedarf und Flächendarstellung, Gewerbe.  

 

 

 

 

 

 

Kommune Reserve
Zusatzpotential

2. FNP-Änderung

Auerbach/Vogtl. 236 bis 238 171 65 bis 67 62 3 bis 5

Falkenstein/Vogtl. 103 bis 104 83 20 bis 21 0 20 bis 21

Rodewisch 83 bis 84 27 56 bis 57 25 31 bis 32

Ellefeld 33 bis 34 39 -6 bis -5 0 -6 bis -5

Grünbach 21 bis 22 10 11 bis 12 5 6 bis 7

Neustadt/Vogtl. 13 bis 13 12 1 bis 1 0 1 bis 1

gesamt 490 bis 494 342 148 bis 152 92 56 bis 60

Zusatzbedarf

verbleibend

Gesamtbilanz: Bedarf und korrigierte Flächendarstellung [WE]

ZusatzbedarfBedarf

Kommune Reserve
Zusatzpotential

2. FNP-Änderung

Auerbach/Vogtl. 6,75 bis 16,00 25,93 -19,18 bis -9,93 -1,44 -18 bis -8

Falkenstein/Vogtl. 11,69 bis 27,48 5,43 5,26 bis 22,05 10,00 -5 bis 12

Rodewisch 5,64 bis 13,05 1,25 4,39 bis 11,08 1,39 3 bis 10

Ellefeld 4,51 bis 10,30 0,18 4,33 bis 10,12 1,86 2 bis 8

Grünbach 2,54 bis 5,94 0,00 2,54 bis 5,94 0,44 2 bis 6

Neustadt/Vogtl. 0,00 bis 0,00 0,00 0,00 bis 0,00 0,00 0 bis 0

gesamt 30,83 bis 72,69 32,80 -2,66 bis 39,26 12,25 -15 bis 27

Zusatzbedarf

verbleibend

Gesamtbilanz: Bedarf und korrigierte Flächendarstellung [ha]

ZusatzbedarfBedarf



Büro für Städtebau GmbH Chemnitz                    19 

Tabelle 8: Bilanz der einzelnen Änderungsflächen der 2. FNP -Änderung , Korrektur.  

Nr. Nutzung  
ǤBF 

[ha]  

ǤW 

[ha]  
ǤWE 

ǤG 

[ha]  
Kommentar  

A1 Wohnbaufläche  -0,21  0,00  0 0,00  
Die Fläche geht nicht in die Berechnung ein. Die Flächenrücknahme erfolgt, da die Flä-

chen nicht bebaubar sind. Folglich kann  sie nicht dem Bedarf gegenüber gestellt werden.  

A3 gemischte Baufläche  0,40  0,00  0 0,00  
Die Fläche ist bereits ausgelastet, so dass mit der Darstellung keine zusätzlichen nutzbaren 

Bauflächen geschaffen werden.  

A4 Wohnbaufläche  0,23  0,23  2 0,00  
Die Fläche bietet Raum für zwei Einfamilienhäuser oder ein Doppelhaus, also Potential für 

zwei Wohneinheiten.  

A5 

gemischte Baufläche  -2,87  -1,44  

40 

-1,44  Mit einer Darstellung von Wohnbauflächen anstatt gemischter Bauflächen im Süden des 

Bereiches wird lediglich der vorhandene Bestand gewürdigt, so dass Potentiale hier weder 

zurückgenommen werden, noch hinzutreten. Innerhalb der nördlichen Wohnbauflächen ist 

Raum für rund 40 Wohneinheiten in Einfamilienhausbauweise vorhanden. Das Potential tritt 

zur Reserve im von der Änderung nicht erfassten Planteil, welche bereits in der Berechnung 

der Wohnbaureserven beachtet wurde (vgl. Anlag e 1).  

Wohnbaufläche  4,33  4,33  0,00  

A8 Wohnbaufläche  2,25  2,25  20 0,00  

Innerhalb der Wohnbaufläche entlang der Straße der Freundschaft können rund 20 

Wohneinheiten in Ein -und Zweifamilienhausbauweise (Grundstücksgröße rund 1.000 m²) er-

richtet werden.  

A9 Wohnbaufläche  0,92  0,00  0 0,00  
Die Darstellung würdigt lediglich die vorhandene Wohnbebauung, so dass hier kein weite-

res Potential besteht.  

A10 Wohnbaufläche  0,81  0,00  0 0,00  
Es erfolgt eine Anpassung an den seit 1993 rechtskräftigen B-Plan "Wohngebiet Auerbacher 

Straße", der voll ausgelastet ist und daher kein weiteres Wohnbaupotential birgt.  

F1 

gemischte Baufläche  -0,72  

0,00  0 0,00  

Die Fläche wird entsprechend dem B -Plan "Textilindustriebrache Bleiche (ehem. Falgard)" 

(Stand 1.Änd.) angepasst. An dieser Stelle sollen keine Potentiale in die Berechnung einge-

hen, da der Plan bereits in den Flächenreserven in vorhandenem Satzungsrecht (vgl. An-

lage 1) beachtet wurde (2,5 ha Gewerbe).  

Wohnbaufläche  -0,20  

gewerbliche Bauflä-

che  
-0,34  

F2 
gewerbliche Bauflä-

che  
10,00  0,00  0 10,00  

Das Gebiet dient der Erweiterung des Gewerbegebietes "Siebenhitz Nord" und eines orts-

ansässigen Unternehmens. Entsprechende Bebauungspläne befinden sich im Verfahren.  
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F3 Wohnbaufläche  0,15  0,00  0 0,00  
Es handelt sich um eine Berechtigung infolge der Ergänzungssatzung "Brandstraße". Die Flä-

che taucht bereits in der Erfassung der Reserven (vgl. Anlage 1) auf und ist ausgelastet.  

R1 gemischte Baufläche  1,88  0,94  6 0,94  
Es wird eingeschätzt, dass die gemischte Baufläche in ihrem Anteil Wohnen Potential für bis 

zu sechs Wohneinheiten in Ein - und Zweifamilienhausbauweise bietet.  

R2 Wohnbaufläche  1,63  1,63  15 0,00  
Die Fläche bietet voraussichtlich neben den Erschließungs anlagen Raum für rund 15 

Wohn einheiten (RFH/ZFH).  

R4 gemischte Baufläche  0,90  0,45  4 0,45  
Die Fläche bietet vo raussichtlich innerhalb der Nutzungsmischung Raum für bis zu vier 

Wohneinheiten (EFH/ZFH).  

R5 

gewerbliche Bauflä-

che  
1,68  

0,00  0 0,00  

Die gewerbliche Baufläche dient einem Unternehmen, welches dem straßengebundenen 

öffentlichen Personenverkehr dient und ist ausgelastet. Die Darstellung von gemischten 

Bauflächen im Osten des Plangebietes ist dabei lediglich eine Korrektur der bisherigen Dar-

stellungen als Wohnbaufläche.  

Wohnbaufläche  -0,50  

gemischte Baufläche  0,76  

E1 
gewerbliche Bauflä-

che  
1,86  0,00  0 1,86  

Die Fläche bietet Raum zur Entwicklung des örtlichen Bedarfs der Gemeinde an Gewerbe-

flächen.  

G1 gemischte Baufläche  0,87  0,44  5 0,44  
Innerhalb der Nutzungsmischung besteht Raum für bis zu fünf Wohneinheiten (EFH/ZFH) und 

ein geringes Flächenpotential zur Entwicklung des örtlichen Gewerbes.  

G2 Wohnbaufläche  0,96  0,00  0 0,00  

Es handelt sich um eine Berichtigung infolge der "1. Änderung der Klarstellungssatzung mit 

erweiterter Abrundung eines im Zusammenhang bebauten Gebietes entlang eines Teiles 

der Siehdichfürer Straße in Grünbach". Das Potential wurde bereits in der Berechnung der 

Reserven (vgl. Anlage 1) beachte t und geht deshalb hier mit einem Potential von 0 

Wohneinheiten ein.  

Plangebiet  24,78  8,82  92 12,25  

Nach Korrektur weichen Summenwerte ab, da Flächen nicht in die Berechnung eingehen, 

die bereits in den sonstigen Reserveflächen beachtet wurden, bereits ausgelastet sind oder 

lediglich Korrektur bzw. Berichtigungen darstellen (siehe Flächen A1, A3, A9, A10, F1, F3, G2 

und R5).  

davon Auerbach/Vogtl.  5,84 5,36 62 -1,44 

davon Falkenstein/Vogtl.  8,89 0,00 0 10,00 

davon Rodewisch  6,35 3,02 25 1,39 

davon Ellefeld  1,86 0,00 0 1,86 

davon Günbach  1,84 0,44 5 0,44 

davon Neustadt/Vogtl.  0,00 0,00 0 0,00 
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4 LANDES- UND REGIONALPLANERISCHE VORGABEN 

Die Planänderung erfolgt in Abstimmung auf die übergeordneten Ziele und Grunds-

ätze des Siedlungswese ns, der gewerblichen Wirtschaft sowie des Freiraumschutzes 

gemäß Landesentwicklungsplan Sachsen (LEP  2013) und des Regionalplanes Südwest-

sachsen . Zudem finden die Ziele des Regionalpla nes Region Chemnitz, der sich derzeit 

in Aufstellung befindet, Ein gang in die vorliegende Planung . 

 

Landesplanerische Vorgaben  

Die Städte Auerbach/Vogtl. , Falkenstein/Vogtl. , Rodewisch und die Gemeinde Ellefeld 

bilden den Mittelzentralen Städteverbund Gölt zschtal . Dieser liegt innerhalb der Raum-

kategorie verdichteter Bereich im ländlichen Raum . Er befindet sich zwischen den 

Oberzentren Zwickau und Plauen, südlich der überregionalen Verbindungsachse  

PlauenðZwickau ðChemnitz. Zudem befindet sich der Städteverbund im grenznahen 

Raum . Durch Lage, Raumkategorie und Zentralörtlichkeit (siehe Abbild ung 2) finden 

daher folgende Ziele und Grundsätze des LEP 2013 Beachtung bzw. Berücksichtigung:  

¶ G 1.2.4  Die verdichteten Bereiche im ländlichen Raum sollen als Siedlungs -, Wirt-

schafts - und Versorgungsräume mit ihren Zentralen Orten in ihrer Leistungskraft so 

we iterentwickelt werden, dass von ihnen in Ergänzung zu den Verdichtungsräu-

men Entwicklungsimpulse in den ländlichen Raum insgesamt ausgehen.  

¶ G 1.2.5 In den verdichteten Bereichen im ländlichen Raum soll die Infrastruktur für 

den Personen - und Güterverkehr s o gestaltet werden, dass sowohl ihre innere Er-

schließung als auch die Erreichbarkeit der Verdic htungsräume gewährleistet wird.  

¶ Z 1.3.1 Die Zentralen Orte sind so zu entwickeln, dass sie ihre Aufgaben als Schwer-

punkte des wirtschaftlichen, sozialen und kult urellen Lebens im Freistaat Sachsen 

wahrnehmen können und zur Sicherung der Daseinsvorsorge die Versorgung der 

Bevölkerung ihres Verflechtungsbereiches mit Gütern und Dienstleistungen bün-

deln und in zumut barer Entfernung sicherstellen.  

¶ Z 1.3.4 Die Erreichb arkeit der Zentralen Orte für die Bevölkerung ihrer Verfle ch-

tungsbereiche ist zu sichern.  

¶ Z 1.3.5 Die Ausübung von zentralörtlichen Funktionen im zentralörtlichen Verbund 

von Gemeinden ist nur zulässig, wenn gewährleistet ist, dass die Aufgabenwahr-

nehmung funktionsteilig erfolgt.  

¶ Z 1.3.7 Der Stªdteverbund ăGºltzschtalò (Auerbach/Vogtl., Ellefeld, Falken-

stein/Vogtl. und Rodewisch) ist Mittelzentrum. Die Mittelzentren sind als regionale 
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Wirtschafts -, Bildungs-, Kultur-, und Versorgungszentren, insbesondere zu r Stabilisie-

rung des ländlichen Raumes, zu sichern und zu stärken.  

¶ Z 2.1.3.3 In grenznahen Gebieten sind lagebedingte Nachteile insbesondere 

durch  

- die Beseitigung von infrastrukturellen Lücken und Defiziten,  

- die Verbesserung der grenzüberschreitenden Verke hrsinfrastruktur,  

- die Verbesserung der Erreichbarkeit der Oberzentren der Europäischen Metro-

polregion Mitteldeutschland aus den grenznahen Gebieten,  

- eine enge Zusammenarbeit im Bereich der Daseinsvorsorge sowie  

- die Ausschöpfung der Entwicklungspotenziale  

abzubauen.  

Mittelzentren  verfügen nach LEP 2013 unter anderem über  

¶ Gymnasien, Oberschulen , Berufsbildende Schulen, Förderschulen, Einrichtungen 

der Erwachsenenbildung , 

¶ Stadion, bespielbare Halle, unter anderem für Kultur - und Sportveranstaltungen, 

Bibliothek,  

¶ Krankenhaus, Behinderteneinrichtungen, Fachärzte,  

¶ brei tgefächertes Altenpflege - und Betreuungsangebot , 

¶ Einrichtungen der Polizei und  der Gerichtsbarkeit sowie  

¶ eine gute, schnelle Verkehrsanbindu ngen an benachbarte Oberzentren.  

Diese Einrichtungen und Infrastrukturen sind dabei nicht gleichermaßen in komplettem  

Umfang in jedem Mittelzentrum vorhanden.  

Das Vorranggebiet für den Trassenneubau  (OU B 196) verläuft durch das Plangebiet 

und ist entsprechend zu berücksichtigen . 

 

Abbild ung 2: Ausschnitt aus der Karte 1 ăRaumstrukturò des LEP Sachsen 2013 (vereinfacht). 
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Regionalplanerische Vorgaben  

Der MZSV Göltzschtal gehört zum Planungsverband Chemnitz. Dieser ging 2008 aus 

dem Zusammenschluss der Planungsreg ion ăS¿dwestsachsenò und der Planungsre-

gion ăChemnitz-Erzgebirgeò hervor. Der Regionalplan Südwestsachsen 2008  (erste Ge-

samtfortschreibung des Regionalplanes Südwestsachsen , im Folgenden auch RP SWS) 

gilt weiterhin (Ausnahme Kapitel 2.5) 5. Die Ziele (§  3 Abs. 1 Nr. 2 ROG) und Grundsätze 

(§ 3 Abs. 1 Nr. 3 ROG) der Raumordnung gemäß des rechtskräftigen Regionalplan es 

Südwestsachsen 2008  werden bei der Planaufstellung berücksichtigt.  Zudem finden 

die Ziele des Entwurfes des Regionalplanes Region Chemnitz  (im Folgenden auch RP-

E RC) Eingang in die vorliegende Planung: In Aufstellung befindliche Ziele der Raum-

ordnung sind sonstige Erfordernisse der Raumordnung (§  3 Abs. 1 S. 4 ROG) und ent-

falten damit Bindungswirkung im Sinne des §  4 ROG. 

 

Im RP SWS wurden die Raumkategorien, zentralen Orte sowie die überregionalen Ver-

bindungsachsen des LEP 2003 übernommen und in der Karte 3 des Regionalplanes 

ăRaumstruktur ò ausgewiesen. Dar¿ber hinaus wurden dort zusªtzlich regionale Ent-

wicklungs - und Verbindungsach sen festgelegt, welche höherrangigen Verkehrstras-

sen folgen. Eine Hauptachse stellt dabei die Entwicklungs - und Verbindungsachse 

Plauen ð SVB ăGºltzschtalò ð SVB ăSilberbergò entlang der B 169 dar. Auch die schie-

nengebunden Achsen sowie die ăkurzenò regionalen Verbindungen nach Reichen-

bach, Treuen und Plauen innerhalb des verdichteten Bereiches des Vogtlandkreises 

sind von besonderer Bedeutung für die wirtschafts - und siedlungsräumlichen Verflech-

tungen. Diese Festlegungen finden sich ebenfalls in der Raumst ruktur-Karte des RP-E 

RC als regionale Entwicklungs - und Verbindungsachsen (Z 1.5.1) wieder.  

 

In Karte 1 ăRaumnutzungò des RP SWS (Abbildung 3) bzw. Karte 1.2 des RP -E RC sind 

innerhalb des Plangebietes zwei regionale Vorsorgestandorte für Industrie - und Ge-

werbe festgesetzt:  

¶ V Auerbach -West (Auerbach/Vogtl.), RP SWS: V13, RP -E RC: V17 

¶ V Siebenhitz (Falkenstein/Vogtl.), RP SWS: V14, RP -E RC: V18 

Schwerpunktbereiche für Siedlungsentwicklungen sind regional und überregional be-

deutsame Regionale Vorsorgestandorte für Industrie und produzierendes Gewerbe. 

Die Flächenausweisung soll die Mindestgröße von 25 ha nicht unterschreiten. Folgende 

Ziele sind d amit verbunden:  

                                                 
5 Urteil des Sächsische Oberverwaltungsgerichtes  vom 26. Juni 2012, Az. 1 C 40/11 , rechtskräftig 

durch Beschluss des Bundesverwaltu ngsgerichts vom 23. Oktober 2012, Az. 4 BN 35.12  
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¶ Z 1.4.2 RP SWS und Z 1.4.2 RP-E RC Die Regionalen Vorsorgestandorte für Indust-

rie und produzierendes Gewerbe sind nachrichtlich in den Flächennutzungs-

plan zu übernehmen und  entsprechend dem vorhandenen Bedarf im Rahmen 

der verbindlichen Bau leitplanung standortkonkret auszuformen.  

¶ Z 1.4.3 RP SWS und Z 1.4.3 RP-E EC Regionale Vorsorgestandorte für Industrie und 

produzierendes Gewerbe sind von allen Planungen und Maßnahmen freizuhal-

ten, die eine industriell -gewerbliche Nutzung beeinträchtigen ( é). 

¶ Z 1.4.4 RP SWS In Regionalen Vorsorgestandorten für Industrie und produzieren-

des Gewerbe ist eine vorwiegend kleinteilige Parzellierung auszuschließen.  

¶ Z 1.4.4. RP-E RC Besteht im Rahmen der Planumsetzung der Regionalen Vorsor-

gestandorte  für Industrie und produzierendes Gewerbe das Erfordernis der Teili-

nanspruchnahme  und der Festlegung von Baugrundstücken, ist dies nachzu-

weisen  und zu begründen. Dabei ist die Mindestgröße der Baugrundstücke  von 

3 ha einzuhalten.  

 

Ein regionaler Grünzug  ist ein siedlungs naher, zusammenhängender Bereich des Frei-

raums mit unterschiedlichen ökologischen Funktionen oder naturnahen Erholungs-

möglichkeiten, der von Bebauung im Sinne von Besiedlung oder anderen funktions-

widrigen Nutzungen freizuhalten ist. In seiner Bindungswirku ng ist der Regionale Grün-

zug ein Ziel der Raumordnung.  

Die Landschaftsräume westlich Dorfstadt, Reumtengrün und Rebesgrün sind in den re-

gionalen Grünzug im Zuge der Göltzschtalachse einbezogen  (Abbildung 3). In Folge 

der 2 . Änderung des Flächennutzungsplanes werden innerhalb dieser regionalplane-

rischen Ausweisung keine konkurrierenden oder entgegenstehen Bauflächendarstel-

lungen vorgenommen.  

 

Eine Grünzäsur ist ein kleinräumiger Bereich des Freiraums zum Schutz siedlungsnaher 

Erholungsfunktionen und zur Verhinderung des Zusammenwachsens dicht beieinander 

liegender Siedlungsgebiete, insbesondere im Zuge von Achsen. In ihrer Bindungswir-

kung ist die Grünzäsur  ein Ziel der Raumordnung.  

 

Folgende Zäsuren sind für den SVB Göltzschtal relevant  (Abbildung 3): 

¶ Rodewisch ð Auerbach  

¶ Auerbach - Ellefeld  

¶ Grünbach ð Falkenstein  

¶ Neustadt ð Falkenstein  

¶ Neustadt ð Poppengrün  
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¶ Siebenhitz - Falkenstein  

¶ Trieb ð Schönau  

 

In Folge der 2 . Änderung des Flächennutzungsplanes werden innerhalb dieser regio-

nalplanerischen Ausweisung keine konkurrierenden oder entgegenstehen Bauflä-

chendarstellungen vorgenommen.  

 

Abbildung 3: Ausschnitt aus der Karte 1 ăRaumnutzungò des Regionalplanes S¿dwestsachsen. 

 

Innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortslagen und Stadtgebiete  (Siedlungs-

bereiche ) bestehen in der Regel  keine der baulichen und sonstigen Siedlungstätigkeit 

entgegenstehenden regionalplanerischen Vorgaben.  

Die genehmigten und realisierten Bauvorhaben wurden nachrichtlich in den Regional-

plan übernommen. Schienenwege sowie die Hauptverkehrswege des k lassifizierten 

Straßennetzes einschließlich geplanter Trassen und Ortsumfahrungen  wurden eben-

falls zur Darstellung gebracht. Der Verkehrslandepl atz Auerbach/Vogtl.  wurde über-

nommen. Der FNP wird bezüglich rechtskräftiger B -Pläne und städtebaulicher Satzun-

gen berichtigt und  angepasst.  

 

Bezüglich der Freiraumstruktur  weist der Regionalplan ein System an Vorrang - und Vor-

behaltsgebieten aus. Vorranggebiete nach § 7 Abs. 4  Nr. 1 ROG sind Gebiete, die für 

bestimmte, raumbedeutsame Funktionen oder Nutzungen vorge sehen sind und an-

dere raumbedeutsame Nutzungen in diesem Gebiet ausschließen, soweit diese mit 

den vorrangigen Funktionen, Nutzungen oder Zielen der Raumordnung nicht verein-
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bar sind. Vorranggebiete sind Ziele der Raumordnung im Sinne dieses Planes . Vorbe-

ha ltsgebiete nach § 7 Abs. 4  Nr. 2 ROG sind Gebiete, in denen bestimmten, raumbe-

deutsamen Funktionen oder Nutzungen bei der Abwägung mit konkurrierenden raum-

bedeutsamen Nutzungen besonderes Gewicht beigemessen werden soll. Vorbehalts-

gebiete sind Grundsätze d er Raumordnung im Sinne dieses Planes.  

 

Es wurden folgende Ausweisungen vorgenommen:  

¶ Vorbehaltsgebiete Landschaftsbild/Landschaftserleben  

¶ Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft  

¶ Vorrang - und Vorbehaltsgebiete Arten - und Biotopschutz  

¶ Vorrang - und Vorbehaltsgebiete  Trinkwasser 

¶ Vorrang - und Vorbehaltsgebiete Hochwasser  

¶ Vorrang - und Vorbehaltsgebiete Wald bzw. Waldmehrung  

¶ Vorrang - und Vorbehaltsgebiete oberflächennahe Rohstoffe  

 

Die FNP-Änderungen wurden auf diese regionalpl anerischen Vorgaben abgestellt. Er-

hebliche K onflikte durch unzulässige Bauflächenausweisungen sind nicht zu erwarten.  

 

  



Büro für Städtebau GmbH Chemnitz    27 

5 FLÄCHENNUTZUNGSPLANÄNDERUNG 

5.1 AUERBACH/VOGTL. 

5.1.1 A1 ăTeilflächen östl. Weihbergweg und Teilflächen westl. Str. des Friedens ò 

wirksamer FNP 2. FNP-Änderung  Lagebeziehung  

   

Lage  im Süden von Beerheide  

Fläche  0,21 ha  

Planstand (wirksamer FNP)  Wohnbauflächen (W)  

Planziel (2. FNP-Änderung)  Grünflächen  

 

Die beiden Teilflächen sind nicht bebaubar. Folglich erfolgt eine Rücknahme der bis-

herigen Darstellungen  als Wohnbaufläche. Sie wer den nutzungskonform n ach 

§ 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB als Grünflächen dargestellt . Im Rahmen der nutzungskonfor-

men Ausweisung sind keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten. Die Flä-

chen sind absolut und im Verhältnis zu den Ausmaßen der umgebenden Ausweis un-

gen (Flächen für die Landwirtschaft und Wohnbauflächen) nur von sehr geringer 

Größe. Die Gru ndzüge der Planung bleiben unbe rührt. 
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5.1.2 A2 ăWaldmehrung westl. Schallerbachstraße ò 

wirksamer FNP 2. FNP-Änderung  Lagebeziehung  

   

Lage  im Westen von Rempesgrün  

Fläche  1,69 ha  

Planstand (wirksamer FNP)  Fläche für die Landwirtschaft  

Planziel (2. FNP-Änderung)  Fläche für den Wald  

Die Fläche liegt innerhalb der Entwicklungszone des Naturparks Erzgebirge / Vogtland. 

Es handelt sich um eine Erstaufforstu ng. Die Genehmigung zur Erstaufforstung vom 

20.07.2015 liegt vor. Im Zuge der 2. FNP -Änderung erfolgt daher eine Darstellung  von 

Flächen für den Wald nach §  5 Abs. 2 Nr. 9b BauGB.  Es handelt sich daher lediglich 

um eine Anpassung  des Flächennutzungsplanes.  Im Flächennutzungsplanverfahren 

gingen  folgende Feststellungen und Hinweise ein.  Diese sind grundsätzlich von Beach-

tung, eine Doppelprüfung der bereits genehmigten Erstaufforstung im Flächennut-

zungsplan erübrigt sich aber  (Umweltaus wirkungen resultieren aus der FNP-Darstellung 

nicht) . 

Im Regionalplan S¿dwestsachsen (Karte 1 ăRaumnutzungò) ist die Flªche Teil eines Vor-

behaltsgebietes Natur und Landschaft (Landschaftsbild/Landschaftserleben). Im Re-

gionalplanentwurf Region Chemnitz erfolgt diese Festlegung n icht mehr.  

In Karte E ăRegionale Schutzgebietskonzeptionò des Regionalplanentwurfes ist f¿r den 

Teilbereich der Aufforstung ein Landschaftsschutzgebiet -Planungsgebiet ăVogtlªndi-

sches Westerzgebirgeò nachrichtlich dargestellt.  

Die im der Umgebung befindlich en Biotope ăHecke am S¿drand von Brunnò (Selektive 

Biotopkartierung) und ăBerg-Mªhwieseò (FFH-LRT-Kartierung) sind bei der Aufforstung 

zu beachten und dürfen nicht beeinträchtigt werden.  

Innerhalb des auf zehn Meter festgesetzten Gewässerrandstreifens entl ang des Schal-

lerbachs dürfen nur standortgerechte Gehölze gepflanzt und aufgeforstet werden.  
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Die Fläche überschneidet eine erosionsgefährdete Abflussbahn 6. 

5.1.3 A3 ăAm Katholischen Berg ò 

wirksamer FNP 2. FNP-Änderung  Lagebeziehung  

   

Lage  Zentrum von Auerbach/Vogtl.  

Fläche  0,40 ha  

Planstand (wirksamer FNP)  Grünflächen  

Planziel (2. FNP-Änderung)  Gemischte Bauflächen  

 

Im Zentrum von Auerbach/Vogtl.  gelegen, befindet sich auf der im Flächennutzungs-

plan dargestellten  Grünfläche bereits Bebauung  seit den 1990er Jahren. Gelegen im 

Dreieck zwischen Wohnbauflächen, Mischgebiet und Gewerbegebiet wird die Fläche 

zwischen diesen vermittelnd als gemischte Baufläche nach §  6 BauNVO ausgewiesen. 

Der Trennungsgrundsatz nach §  50 BImSchG zwischen Wohnbauflä chen (Westen) und 

Gewerbegebiet (Osten) bleibt somit gewahrt. Mit der 2. Änderung des FNP erfolgt die 

Würdigung des vorhandenen Bestandes. Im Rahmen der nutzungskonformen Auswei-

sung sind keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten.  

Bei einer weiteren Entwicklung des Gebietes ist zu beachten, dass sich in diesem Be-

reich ein archäologisches Denkmal befindet. Eine Abstimmung mit der Denkmal-

schutzbehörde wird im nachgeordneten Verfahren notwendig.  

Die Fläche liegt (regionalplanerisch) in einem Frischluft - bzw. Kaltluftentstehungsge-

biet. Da die Fläche bereits bebaut ist, sind allerdings keine erheblichen Auswirkungen 

auf die Kalt - und Frischluftentstehung zu erwarten.  

Die Fläche  befindet sich  in der Nähe des Flugplatzes Auerbach.  Es kann zu Lärmein-

wirkungen  kommen. Etwaige Forderungen, zeitliche Einschränkungen oder Abwehr-

ansprüche können wegen der Vorbe lastung des Areals durch den Flugbetrieb im 

Nachgang von den Anrainern im Plangebiet nicht geltend gemacht werden.   

                                                 
6 Erosionsgefährdungskarten Freistaat Sachsen © LfULG  
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5.1.4 A4 ăWohnbauergänzung Schönheider Straße ò 

wirksamer FNP 2. FNP-Änderung  Lagebeziehung  

   

Lage  an der Schönheider Straße  

Fläche  0,23 ha  

Planstand (wirksamer FNP)  Fläche für die Landwirtschaft  

Planziel (2. FNP-Änderung)  Wohnbaufläche (W)  

 

Infolge des Rückbaus einer Energiefreileitung erfolgt ein Lückenschluss innerhalb des 

erschlossenen Siedlungsbereiches. Die Fläche kann an den vorhandenen Schmutz-

wasserkanal am jeweiligen Grundstücksende angeschlossen werden. Anschlüsse für 

Schmutz - und Re genwasser sind bereits vorhanden 7. Es handelt sich um eine geringfü-

gige Ergänzu ng von Wohnbauflächen nach §  1 Abs. 1 BauNVO im Sinne des örtlichen 

Eigenbedarfs. Von erheblichen  Umweltauswirkungen ist aufgrund der Lage und gerin-

gen Größe der Siedlungsfläche n nicht auszugehen. Die Ergänzung der Fläche hat nur 

ein geringes räumliches Gewicht. Natura -2000-Gebiete werden nicht berührt. Auswir-

kungen im Sinne des §  50 BImSchG sind nicht zu beachten.  

  

                                                 
7 Stellungnahme des Zweckverbandes Wasser und Abwasser Vogtland vom 29.04.2019 zum 

Vorentwurf  
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5.1.5  A5 ăB-Plan Nr. 7 WG Opitzstraße ò 

wirksamer FNP 2. FNP-Änderung  Lagebeziehung  

   

Lage  zwischen Schönheider Straße und Dittesstraße  

Fläche  5,68 ha  

Planstand (wirksamer FNP)  Gemischte Bauflächen (M) + Grünflächen  

Planziel (2. FNP-Änderung)  Wohnbaufläche (W) + Grünfläche  

 

Mit der Änderung der Flächen im Bereich des B-Planes zu Wohnbauflächen nach 

§ 1 Abs. 1 BauNVO kann auf der gesamten überbaubaren Fläche Wohnbau realisiert 

werden. Durch die Ergänzung am Siedlungsrand findet eine abschließende städte-

bauliche Entwicklung statt. Es handelt sich um eine bedarfsgerec hte Ergänzung von 

Wohnbauflächen, welche in Auerbach/Vogtl.  allgemein einen hohen Auslastungs-

grad haben. Die bestehende Bebauung im Süden an der Dittesstraße  (Sauerhäuser)  

wird mit der Änderung gesichert. Konkrete Maßnahmen sind im Bebauungsplanver-

fahren f estzulegen.  

Die im wirksamen Flächennutzungsplan dargestellte Randeingrünung wird übernom-

men und entsprechend der neuen Bauflächendarstellung nach Osten verschoben.  

Festlegungen auf den Raumnutzungskarten der Regionalpläne sind nicht betroffen.  

Im Regionalplanentwurf ist ein Kaltluftentstehungsgebiet festgelegt. Dem Kaltluftent-

stehungsgebiet sind keine regional bedeutsamen Kalt - und Frischluftabflussbahnen zu-

geordnet. Eine Beeinträchtigung ist durch die geplante Wohnbaufläche nicht zu er-

warten.  

Info lge der Flächendarstellung werden landwirtschaftliche Nutzflächen in Anspruch 

genommen.  

Die Versorgung der Wohnbauflächen mit Trinkwasser ist grundsätzlich möglich. Das 

Wohngebiet liegt in Hochlage gegenüber dem bestehenden Netz. Die Sicherung des 

Versorgu ngsdrucks kann Maßnahmen im Versorgungsnetz erfordern. Anschlusspunkte 
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für Trinkwasser werden im weiteren BP -Verfahren festgelegt. Anschlusspunkte und -mo-

dalitäten für Schmutzwasser/Regenwasser sind im Bebauungsplanverfahren festzule-

gen. Die Entwässerung d es Regenwassers im Bereich Sauerhäuser erfolgt dezentral.  

5.1.6 A6 ăB-Plan Landesforstschule Bad Reiboldsgr¿nò 

wirksamer FNP 2. FNP-Änderung  Lagebeziehung  

   

Lage  im Norden von Bad Reiboldsgrün  

Fläche  1,10 ha  

Planstand (wirksamer FNP)  Fläche für den Wald  

Planziel (2. FNP-Änderung)  Gemeinbedarf  

 

Die Änderung des FNP erfolgt im Parallelverfahren zur Aufstellung des B -Plans. Im Än-

derungsbereich erfolgt die Errichtung eines Werkstattgebäudes und Lagers, eines 

Mehrzweckgebäudes sowie eines Tanklagers, welche den nördlichen Bauabschnitt 

der Landesforst schule bilden. Es erfolgt eine Ausweisung zu Gemeinbedarf nach 

§ 5 Abs. 2 Nr. 2 Buchst.  a BauGB. Das erforderliche Waldumwandlungsverfahren ist be-

reits abgeschlossen. Die Zulässigkeit wurde am 03.06.2016 festgestellt. Der Bereich ist 

von der Entwicklungszo ne des Naturparks Erzgebirge/Vogtland umgeben, ist selbst je-

doch aus dieser ausgegliedert. Alle Regelungen für Eingriff und Ausgleich werden im 

B-Plan-Verfahren getroffen.  Die Fläche überschneidet die Trinkwasserschutzzone  III der 

Trinkwassertalsperre Eibe nstock. Die Festlegungen der Schutzverordnung vom 

02.04.2001 sind zu beachten.  

Bei der Abwägung des Kapitels 2.3.2 Forstwirtschaft des Regionalplanentwurfes Region  

Chemnitz in der Verbandsversammlung vom 30. August 2016 wur de beschlossen, die 

betroffenen Vorranggebiete "Schutz des vorhandenen Waldes" des Flurstücks 47/28 

an die  Planung des Staatsbetriebes Sachsenforst zur forstlichen Ausbil dungsstätte in 

Bad Reiboldsgrün anzupassen.  
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Der Geltungsbereich des Standortes befindet sich im Vorranggebiet Wasserv ersor-

gung  QG Brunn (Karte 1 RP -E RC). Gemäß Z 2.2.3.1 des Regionalplanentwurfes  sind die 

Grundwasservorkommen in den Vorranggebieten Wasserversorgung so  zu nutzen, 

dass die dauerhafte Regenerationsfähigkeit des Wasserdargebots gewährleistet  ist 

und nachhal tige Beeinträchtigungen des Naturhaushalts vermieden werden.  

Beim Plangebiet handelt es sich um einen ărelevanten Multifunktionsraumò f¿r Fleder-

mäuse (Karte 13 RP -E RC). 

Innerhalb des Geltungsbereiches wurde die regional bedeutsame landschaftsbildprä-

gende  Erhebung "Beerheide -Schnarrta nner Hochfläche" festgelegt (Karte 8 RP -E RC). 

Gemäß Z 2.1.2.3 sind die regional bedeu tsamen landschaftsbildprägenden Erhebun-

gen und die Kuppenlandschaft en des Mittleren Vogtlandes in ihrer charakteristischen  

Ausprägung zu erha lten. Raumbedeutsame Maßnahmen dürfen den Landschaftsch-

arakter  nicht grundlegend verändern.  

Die Fläche befindet sich im in Karte E "Regionale Schut zgebietskonzeption" des Regio-

nalpl anentwurfs  dargestellten Naturpark "Erzgebirge /V ogtland" und im LSG  Planungs-

gebiet ăVogtländisches Westerzgebirge ò. 

Im gesamten Planungsgebiet wurden laut Karte 9 "Bereiche der Landschaft mit beson-

deren  Nutzungsanforderungen" , "Bereiche mit besonderen Anforderungen an den 

Grundwasserschutz"  sowie in Teilbereichen "Gebiete  zur Verbesseru ng des Wasserrück-

haltevermögens festgelegt. Gemäß Z 2.2.1.4 soll in den Bereichen mit besonderen An-

forderungen  an den Grundwasserschutz die durch Stoffeinträge bedingte Beeinträch-

tigung des  Grundwassers verringert werden.  

In Gebieten zur Erhaltung und Verbesserung des Wasserrückhalts ist auf eine Erhaltung  

und Verbesserung des Retentionsvermögens sowie auf einen verzögerten und gefahr-

losen Abfluss des Wassers bei Niederschlagsereignissen hinzuwirken. Abfluss mindernde  

Flächennutzungen soll en erhalten, verbessert oder wieder hergestellt werden  (Z 

2.2.2.7). 

Um den Anforderungen des Denkmalschutzes sowie der exponierten Lage des Stan-

dortes  gerecht zu werden, sollten konkrete bauordnungsrechtliche und gestalterische 

Maßnahmen  in die textlichen Festsetzungen im nachgeordneten, parallelen Bebau-

ungsplanverfahren aufgenommen werden.  

Gemäß Z 1.2.10 ist die Entwicklung  der ländlichen Siedlungen unter Berücksichtigung 

der charakteristischen historischen  Siedlungsformen ( Karte 2 Siedlungswesen") insbe-

sondere darauf zu richten, die vorhandenen  historischen Streusiedlungen und Streu-

siedlungsbereiche in ihrem Charakter  zu erhalten.  
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Der Geltungsbereich gehört zur Heilstätte Bad Reiboldsgrün (Sachgesamtheit  Denk-

malschutz ); später Sächsisches Krankenhaus für Kinder - und Jugendpsychiatrie  (Abbil-

dung 4). 

 

 

Abbildung 4: Heilstätte Bad Reiboldsgrün (Sachgesamtheit  Denkmalschutz ) 

 

5.1.7 A7 ăSondergebiet Hotelò 

wirksamer FNP 2. FNP-Änderung  Lagebeziehung  

   

Lage  Göltzschaue nördlich von Auerbach/Vogtl.  

Fläche  0,98 ha  

Planstand (wirksamer FNP)  Parkplatz  

Planziel (2. FNP-Änderung)  Sondergebiet  Hotel  

 

Im Norden des Stadtgebietes von Auerbach/Vogtl. soll eine Parkplatzfläche (siehe Ab-

bildung 5) zur Entwicklung einer Hotelanlage genutzt werden. Geplant i st ein Inklusi-

onshotel gemäß den Anforderungen des §  215 SGB IX. Weitere Informationen finden 

sich unten stehend (Vorhabenbeschreibung).  

Mit der Inanspruchnahme der Parkplatzfläche wird eine versiegelte und vorgenutzte 

Fläche baulich entwickelt.  
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Die Entwic klungsfläche liegt an der Bundesstraße B  169. Zu berücksichtigen ist, dass die 

B 169 im betreffenden Bereich mit Fertigstellung der OU Göltzschtal zur Kreisstraße ab-

gestuft wird.  

 

Abbildung 5: Luftbild der Parkplatzfläche.  

Im Rahmen der Lärmkartierung 

2017 wurden entlang der B  169 

nachts Lärmpe gel für die Flä-

che  ermittelt. Gegebenenfalls 

müssen im nachgeordneten Verfahren Schallschutz-

maßnahmen (z.B. Pflanzmaßnahmen) getroffen wer-

den.  Im Rahmen der Fertigstellung der OU Göltzschtal 

und der Abstufung zur Kreisstraße wird eine deutliche 

Reduzierung der Lärmwirkung e rwartet.  

 

 

 

 

 

 

In direkter Nachbarschaft der geplanten Hotelanlage befindet sich die Göltzsch als 

Fließgewässer I. Ordnung. Mit einer Behinderung bzw. Beeinträchtigung der Gewäs-

serunterhaltungsmaßnahmen ist infolge der Planung nicht zu rechnen. Es sind die im 

WHG bzw. SächsWG festgeschriebenen Gewässerrandstreifen und Überflutungsflä-

chen mit den sich daraus ergebenden Restriktionen an der Göltzsch zu berücksichti-

gen. Hier sind der Gewässerrandstreifen von 10 m beidseitig vom Gewässer Göltzsch 

Abbildung 6: Ergebnisse aus 

der Lärmkartierung 2017 für 

den Freistaat Sachsen (LfULG).  
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zu gewährleist en und die Regelungen gemäß § 38 WHG und § 24 SächsWG einzuhal-

ten.  Die notwendigen Abstände werden eingehalten.  

 

Randlich der Fläche verläuft der Abzweig Auerbach/V. einer  110-kV-Freileitung (Her-

lasgrün -Schönheide). Im nachgeordneten Verfahren muss die Hotelanlage  so ausge-

staltet werden, dass die Abstandsforderungen der DIN  VDE eingehalten werden oder 

umfangreiche Umbaumaßnahmen der Anlagenbestände erfolgen. Die Mitteldeut-

sche Netzgesellschaft Strom mbH 8 weist darauf hin, dass die 110 -kV-Freiieitung sowi e 

das unmittelbar südlich der Fläche liegende UW Auerbach/V. als Zwangspunkt in der 

Leitungsführung dauerhaft Bestand haben.  

Eine Einordnung der Hotelanlagen im östlichen Teil der Fläche erscheint aber möglich.  

 

In Karte 1 ăRaumnutzungò des Regionalplanes Südwestsachsen liegt die Fläche inner-

halb eines Vorbehaltsgebietes Natur und Landschaft (Arten - und Biotopschutz). Dieses 

Vorbehaltsgebiet ist in Karte 1.2 ăRaumnutzungò des Regionalplanentwurfes Region 

Chemnitz ebenfalls festgelegt. Mit der regionalplaner ischen Festlegung soll der groß-

räumig übergreifende Biotopverbund raumordnerisch gesichert werden und so ein 

funktional zusammenhängendes Netz ökologisch bedeutsamer Freiräume geschaf-

fen/erhalten werden.  

Nach Ziel 2.1.3.2 des Regionalplanes Südwestsachsen sind die ausgewiesenen Vorbe-

haltsgebiete Natur und Landschaft (Arten und Biotopschutz) durch Schutz -, Sanie-

rungs- und Entwicklungsmaßnahmen sowie angepasste Nutzung als Grundgerüst des 

regionsweiten ökologischen Verbundsystems zu entwickeln. Auf eine natur schonende 

Landnutzung ist hinzuwirken.  In Ziel 2.1.3.1 des Regionalplanentwurfes wird dieses Ziel 

übernommen und dadurch ergänzt, dass vor allem auf besonders feuchten, trocke-

nen, flachgründigen, hängigen, überschwemmungsgefährdeten und sonstigen, 

durch ge ringe natürliche Boden fruchtbarkeit oder erschwerende  Nutzungsbedingun-

gen gekennzeichneten Böden (Extremstandorte) auf eine geringe Nutzungsintensität 

und die Entwicklung standorttypischer Biotope hinzuwirken ist.  

Nach Grundsatz 2.1.3.3 des Regionalplanes Südwestsachsen soll die Durchgängigkeit 

der Funktionsfähigkeit fließender Gewässer mit ihren Auenbereichen als wesentlichen 

Elementen des regionalen ökologischen Verbundes  auch innerhalb besiedelter Berei-

che gesichert werden.  

                                                 
8 Stellungnahme vom 26.04.2019  
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Nach den Auswertekarten Bodens chutz des LfULG, ist der Standort wir folgt beschaf-

fen:  

¶ geringe natürliche Bodenfruchtbarkeit , 

¶ mittleres Wasserspeichervermögen des Bodens , 

¶ geringe Funktion als Filter und Puffer für Schadstoffe , 

¶ mittlere Erodierbarkeit des Bodens (K -Faktor) , 

¶ keine besondere Standorteigenschaft wie Nässe oder Nährstoffarmut , 

¶ keine besondere landschaftsgeschichtliche Bedeutung . 

 

Die Entwicklungsfläche A7 liegt  randlich innerhalb des südlichen Ausläufers des regio-

nalplanerisch festgelegten Vorbehaltsgebietes (Regionalplan/Regionalplanentwurf). 

Durch eine Inanspruchnahme der bereits vorgenutzten und versiegelten Fläche wird 

das funktional zusammenhängende Netz ökologisch b edeutsamer Freiräume nicht 

beeinträchtigt, der großräumig übergreifende Biotopverbund nicht gestört. Insbeson-

dere wird die Durchgängigkeit der Funktionsfähigkeit der Göltzsch nicht beeinträch-

tigt, da entsprechende Abstände gewahrt werden (siehe oben). Es h andelt sich mit 

bei der Überprägung der bisherigen Parkplatzfläche nicht um einen ökologischen Ext-

remstandort.  

 

Sowohl im Regionalplan Südwestsachsen als auch im Regionalplanentwurf Region 

Chemnitz ist nördlich  der Fläche eine Grünzäsur festgelegt. Grünzäs uren sind kleinräu-

mige Bereiche des Freiraums zum Schutz siedlungsnaher ökologischer oder Erholungs-

funktionen sowie zur Verhinderung des Zusammenwachsens dicht beieinander liegen-

der Siedlungsgebiete. Nach Ziel 1.6.1 (sowohl Regionalplan Südwestsachsen als auch 

Entwurf Region Chemnitz) sind Grünzäsuren deshalb von Bebauung oder anderen 

funktionswidrigen Nutzungen freizuhalten.  

Mit der zukünftigen baulichen Inanspruchnahme der heutigen Parkplatzfläche findet 

kein Eingriff in die bestehende Grünzäsur statt. Di e Flächen im Norden der Entwick-

lungsfläche A7 werden im Flächennutzungsplan weiterhin als Flächen für die Landwirt-

schaft bzw. Grünflächen dargestellt.  Ein Zusammenwachsen von Siedlungskörpern fin-

det nicht statt.  Die Siedlungs - und Verkehrsfläche wird nicht  erweitert.  

 

Vorhabenbeschreibung (Zusammenfassung Konzept Inklusionshotel Vogtland):   

Marktsituation:  Es lässt sich ein Trend zu Urlaub und Kurzurlaub in Deutschland be-

obachten, verstärkt durch ein zunehmendes Bewusstsein für Umwelt - und Klimaschutz 



Büro für Städtebau GmbH Chemnitz    38 

sowie das Pandemiegeschehen seit Anfang 2020. Reiseveranstalter suchen verstärkt 

nach Zielen in Deutschland . Das Vogtland wird dahingehend gezielt durch den  Tou-

rismusverband Vogtland e.V.  vermarktet. Mit einer hohen Belegung, insbesondere 

während der Sommermonate, wird gerechnet. Die durchschnittliche Bettenbelegung 

ist mit 48,2 % hoch, so dass auch in der Neb ensaison mit einer hinreichenden Belegung 

gerechnet wird. Die Nachfrage ist hoch und steigt. Das Angebot ist aber gegenwärtig 

qualitativ und quantitativ noch schwach. Es gibt nur wenige und oft kleine Betriebe . 

Viele davon sind nic ht mehr zeitgemäß. Es her rscht Renovierungsstau. Dennoch sind 

Sie gut gebucht. Die wenigen Hotels mit zeitgemäßem Angebot und aktuellen Kon-

zepten sind hervorragend gebucht. Durch das schwache Angebot wird die touristi-

sche Entwicklung des Vogtlandes ausgebremst.  

Zusätzlich besteht eine hohe Nachfrage im Segment der Businessreisen. Allein im Städ-

teverbund Göltzschtal gibt es  eine starke Wirtschaft, bestehend  aus vielen kleinen und 

mittleren Unternehmen als Zulieferer der Industrie und Spezialisten. Die Nachfrage 

durch Geschäftsreisen de wird durch das aktuelle Angebot nicht gedeckt. Hotels, die 

den Erwartungen der Gästegruppe der Geschäftsreisenden nahe kommen, sind zu 

ca. 50  % mit diesen belegt.  

Auerbach/Vogtl. hat hier ð allein schon durch seine günstige Lage im Vogtland - Po-

tential.  Es fehlt jedoch ein breites und aktuelles gastronomisches eventorientiertes An-

gebot sowohl für Touristen als auch für Bürger.  

Der Standort im Freudenthal ist gut erreichbar und altstadtnah. Die Lage nahe der 

Göltzsch und am Radweg ist attraktiv für Radtou rismus und Ausflüge. Der Standort hat 

damit Ausstrahlung und Bedeutung über Auerbach/Vogtl. und Rodewisch hinaus.  

Barrierefreie Angebote gibt in der Region bisher kaum. Oft ist Barrierefreiheit  bereits 

wegen der baulichen Struktur bestehender Anlagen schwe r integrierbar. Der Markt für 

barrierefreies Reisen wird im Vogtland bisher noch nicht angesprochen.  

 

Hotelkonzept:  Das Inklusionshotel wird sich als Hotel für Auerbach/Vogtl. und das 

ganze Vogtland mit mindestens 60 Zimmern positionieren. Das Angebot wird  mindes-

tens im 3 -Sterne-Superior -Standard angesiedelt sein. Eine Zertifizierung für BettundBike 

Sport wird angestrebt. Die Zielgruppen si nd Geschäftsreisende, Vogtlandu rlauber und 

Kurzurlauber sowie  Menschen, die barrierefrei reisen möchten.  

Rund 1/3 der Z immer sowie der gesamte öffentliche Bereich und das Restaurant wer-

den barrierefrei sein. Dabei wird es auch eine Ausstattung für blinde/sehbehinderte 

und gehörlose/hörbehinderte Menschen geben.  
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Bei dem Hotel soll es sich um einen Inklusionsbetrieb handeln.  Mindestens 40  % der Mit-

arbeiter sind Menschen mit Behinderung.  

Zu dem  Konzept gehören auch ein Biergarten sowie Tagungsräume und ein Festsaal.  

5.1.8 A8 ăStraße der Freundschaft ò 

wirksamer FNP 2. FNP-Änderung  Lagebeziehung  

   

Lage  östlicher  Stadtrand am kompakten Stadtgebiet  

Fläche  2,68 ha  

Planstand (wirksamer FNP)  Flächen für die Landwirtschaft  

Planziel (2. FNP-Änderung)  Wohnbauflächen (W) , Grünflächen  

 

Es erfolgt eine abschließende städtebauliche Entwicklung an der bereits einseitig be-

bauten Erschließungsstraße, angrenzend an den kompak ten Siedlungskörper. Damit 

kann  

a) die vorhandene Wohnbebauung logisch fortgeführt wer den und  

b) die bestehende Infra struktur vollständig genutzt werden.  

Es handelt sich um eine maßvolle Ergänzung in bereits erschlosse ner Lage sowie um 

eine abschlie ßende städtebauliche Entwicklung am Rand des kompakten Siedlungs-

körpers, indem Flächen für die Landwirtschaft in Randlage eines großen zusammen-

hängenden Ackerschl ags zu Wohnbauflächen umgewidmet werden.  

 

Im Entwurf des Regionalplans Region Chemnitz liegt die Fläche innerhalb eines festge-

legten Kaltluftentstehungsgebietes. Dem Kaltluftentstehungsgebiet sind keine regional 

bedeutsamen Kalt - und Frischluftabflussbahnen zugeordnet. Eine Beeinträchtigung ist 

durch  die geplante Wohnbaufläche nicht zu erwarten.  

 

Infolge der Planung werden landwirtschaftliche Flächen im derzeitigen Außenbereich 

in Anspruch genommen. Siedlungsstrukturell wird damit einer Zersiedelung entgegen-
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gewirkt, da die Ergänzung direkt am kompakte n Siedlungskörper geschieht. Sie ge-

schieht zudem unter Ausnutzung vorhandener Erschließungsanlagen, so dass keine zu-

sätzliche Fläche für Erschließungsanlagen in Anspruch genommen werden muss. Da-

mit wird dem Ziel des Flächensparens entsprochen.  

Durch die In anspruchnahme des schmalen Streifens entlang der Erschließungsstraße 

ist kein erheblicher Eingriff in die vorhandene Agrarstruktur zu besorgen.  

 

Die Straße der Freundschaft stellt bisher eine Siedlungszäsur an dieser Stelle dar. Östlich 

der Straße liegt der Siedlungskörper, im Westen schließen sich landwirtschaftliche Flä-

chen an. Mit einer Bebauung entlang der Straße, geschieht aber keine erheblich e 

Veränderung der Siedlungsstruktur. Der Abschluss der Siedlung verschiebt sich gering-

fügig nach Osten. Um die Zäsur strukturell zu erhalten und um eine Einbindung sowie 

einen Übergang in die offene Landschaft zu schaffen, werden östlich der geplanten 

Wohn bauflächen Grünstrukturen dargestellt.  

Dadurch kann auch direkt am Standort ein Eingriffsausgleich vorbereitet werden.  

 

Da die Siedlungsstruktur wesentlich erhalten bleibt, es sich um einen flächensparen-

den Standort handelt und Bauformen im nachgeordneten Verfahren berücksichtigt 

werden können, wird davon ausgegangen, dass Ziel 1.1.7 des Regionalplanes Süd-

westsachsen nicht entgegensteht.  

 

Die Fläche ist günstig an den ÖPNV angeschlossen. In etwa mittig der Fläche befindet 

sich die Haltestelle ăStraÇe des Aufbausò auf der StraÇe der Freundschaft. Die Halte-

stellen ăDresselsgr¿ner Wegò und ăHinterhain Schuleò sind vom S¿den bzw. Norden der 

Fläche fußläufig erreichbar. Damit kann auch dem Ziel 1.2.3 des Regionalplanentwur-

fes Region Chemnitz entsprochen werden.  

 

Die Versorgung der Wohnbauflächen mit Trinkwasser ist g rundsätzlich möglich. Zur Si-

cherung der Versorgung nach Menge und Druck können Maßnahmen im Versor-

gungsnetz erforderlich werden. Anschlusspunkte für Trinkwasser werden im Bebau-

ungsplanverfahren  festgel egt.  

Abwasserseitig sind die Flächen l aut Generalentwässerungsplan bisher nicht für einen 

Kanalanschluss vorgesehen. Es ist davon auszugehen, dass lediglich Schmutzwasser 

ableitbar ist. In der Straße sind nur Abschnittsweise Kanäle vorhanden.  Niederschlags-

wasser ist daher voraussichtlich auf eigenem Grundstück zu versickern.  
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5.1.9 A9 ăWohnbebauung am Bienenweg ò 

wirksamer FNP 2. FNP-Änderung  Lagebeziehung  

   

Lage  östlich der Plattenbausiedlung am Bendelstein  

Fläche  0,92 ha  

Planstand (wirksamer FNP)  Grünflächen  

Planziel (2. FNP-Änderung)  Wohnbauflächen (W)  

 

Es findet eine nutzun gskonforme Ausweisung nach §  1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO entspre-

chend der bereits vorhandenen Wohnbebauung statt. Eine Abweichung vom Innen-

entwicklungsgrundsatz findet nicht statt,  da hier lediglich der vorhandene Bestand ð 

wenn auch in städtebaulicher exponierter Lage ð gewürdigt werden soll. Eine weitere 

Zersiedelung der Landschaft findet nicht statt. Die Flächendarstellung ist geometrisch 

scharf gegen die umliegende Gartennutzung  abgegrenzt. Entwicklungspotential gibt 

es nicht.  

 

Aufgrund der Änderung sind keine raumwirksamen Veränderungen auf der Fläche zu 

erwarten, fol glich auch keine erheblichen Um weltauswirkungen. Anhaltspunkte auf 

Beeinträchtigung von Natura -2000-Gebieten oder  auf Auswir kungen im Sinne des §50 

BImSchG bestehen nicht.  Da eine zusätzliche Entwicklung an dieser Stelle nicht zu er-

warten ist, bestehen auch keine Bedenken hinsichtlich der Lage der Fläche innerhalb 

eines Multifunktionsraumes für Fledermäuse (Regionalp lanentwurf Region Chemnitz, 

Karte 13 ăGebiete mit besonderer Bedeutung f¿r Fledermªuseò). Aus der Planung 

ergibt sich kein Konfliktpotential mit den Verbotstatbeständen des §  44 BNatSchG.  

Die Fläche liegt in einem Kalt/ -Frischluftentstehungsgebiet. Da sie aber kein Entwick-

lungspotential birgt, ist eine Beeinträchtigung nicht zu erwarten.  
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Das Grundstück wird aktuell mit nur einem Hausanschluss über eine Trinkwasserleitung 

auf Privatland versorgt und gilt laut Abwasserbeseitigungskonzept als dauerhaft de-

zent ral. 

Die Fläche  befindet sich  in der Nähe des Flugplatzes Auerbach.  Es kann zu Lärmein-

wirkungen kommen. Etwaige Forderungen, zeitliche Einschränkungen oder Abwehr-

ansprüche können wegen der Vorbe lastung des Areals durch den Flugbetrieb im 

Nachgang von den A nrainern im Plangebiet nicht geltend gemacht werden.  

5.1.10 A10 ăB-Plan WG Auerbacher Straße Reumtengrü nò 

wirksamer FNP 2. FNP-Änderung  Lagebeziehung  

   

Lage  zwischen W und MI Auerbacher Straße  

Fläche  0,81 ha  

Planstand (wirksamer FNP)  Grünfläche  

Planziel (2. FNP-Änderung)  Wohnbauflächen (W)  

 

Die Ausweisungen des FNP werden an den rechtskräftigen B -Plan, bekanntgemacht 

am 24.08.1993, angepasst. In der Folge werden statt Grünflächen Wohnbauflächen 

nach §  1 Abs. 1 Nr.1 BauNVO dargestellt . Der B-Plan ăWohngebiet Auerbacher StraÇeò 

hat einen Auslastungsgrad von 100%.  

Es handelt sich hier lediglich um eine Berichtigung des Flächennutzungsplans aufgrund 

einer wirksamen Planung. Weitere Potentiale oder Umweltauswirkungen ergeben sich 

nicht.  

Die Fläche  befi ndet sich  in de r Nähe des Flugplatzes Auerbach und  unterhalb der so-

genannten Motorflug -Platzrunde des Flugplatzes. Es ist mit mit Fluglärmbelästigung am 

Standort zu rechnen ist.  Etwaige Forderungen, zeitliche Einschränkungen oder Ab-

wehra nsprüche können weg en der Vorbe lastung des Areals durch den Flugbetrieb im 

Nachgang von den Anrainern im Plangebiet nicht geltend gemacht werden.  
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5.2 ELLEFELD 

5.2.1 E1 ăErweiterung GE Reumtengrüner Weg ò 

wirksamer FNP 2. FNP-Änderung  Lagebeziehung  

   

Lage  nördlicher Ortsrand Richtung Verkehrslandeplatz  

Fläche  1,86 ha  

Planstand (wirksamer FNP)  Fläche für die Landwirtschaft  

Planziel (2. FNP-Änderung)  Gewerbliche Bauflächen (G)  

 

Anknüpfend an das bestehende, in hohem Maße ausgenutzte Gewerbegebiet erfolgt 

eine Gewerbeflächenerweiterung für den örtlichen Bedarf. Der Gewerbeflächenent-

wicklung kommt die Anbindung an die OU B169 zugute. Damit erfolgt ein Abschluss 

der Siedlungsentwicklung am nördlichen Ortsrand. Aktuell ist der Bereich als Fläche für 

die Landwirtsch aft ausgewiesen. Im Zuge der 2. Änderung des FNP erfolgt eine Aus-

weisung von gewerblichen Bauflächen na ch §  1 Abs. 1 Nr. 3 BauNVO. Gewerbeflä-

chenreserven  gibt es in Ellefeld derzeit nicht.  

 

Die Fläche liegt in einem Frischluft-/Kaltluftentstehungsgebiet , ohne dass direkte Aus-

wirkungen auf das Siedlungsklima innerhalb des bestehenden Siedlungskörpers er-

kannt werden können. Infolge der Planung kommt es zu Flächeninanspruchnahme 

bisher landwirtschaftlich genutzter Flächen.  

 

Die Erschließung des Gewerbestandor tes ist über das bestehende Trinkwassernetz im 

Reumtengründer Weg möglich.  Abwasserseitig ist in diesem Bereich nur Schmutzwas-

ser über das Kanalnetz ableitbar. Niederschlagswasser muss entsprechend vor Ort ver-

bracht werden.  
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Das Landratsamt Vogtlandkreis ( Verkehrslenkung und -sicherung ) äußert sich wie 

folgt 9: 

ăDer Reumtengrüner Weg im Bereich der K 7830 ist bereits entsprechend ausgebaut 

und auch aus Richtung B 169 Ortsumgehung Göltzschtal aus Richtung Auer-

bach/Vogtl.  gut erreichbar. Da die Ortsumgehung B 169 aus Richtung Falken-

stein/Vogtl.  noch nicht verkehrswirksam ist, fahren derzeit nicht wenige Fahrzeuge 

über die K 7830 - Alte Auerbacher Straße in Falkenstein/Vogtl.  - bzw. Ellefeld. Das Pro-

jekt des Landkreises K 7830 ENB Alte Auerbacher Straße ist erne ut verschoben worden. 

Wenn also noch mehr verkehrserzeugende Unternehmen dort angesiedelt werden, 

sollte der Ausbau der Einmündung Alte Auerbacher Straße (K 7830)/Reumtengrüner 

Weg( K 7830) ebenso forciert werden ò. 

  

                                                 
9 Stellungnahme des Landrats amtes Vogtlandkreis vom 16.05.2019 
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5.3 FALKENSTEIN/VOGTL. 

5.3.1 F1 ăB-Plan Textilind ustriebrache Falgard ò 

wirksamer FNP 2. FNP-Änderung  Lagebeziehung  

   

Lage  Innenstadt, nördlich d. Bahnhofstraße  

Fläche  3,08 ha  

Planstand (wirksamer FNP)  Mischgebiet, Grünfläche , Gewerbegebiet  

Planziel (2. FNP-Änderung)  SO Handel, Grünfläche, Mischgebiet  

 

Mit der B -Plan Änderung wird die Revitalisierung des brachgefallenen, bis auf den 

denkmalgeschützten Bestand vollständig beräumten Geländes angestrebt. Im Be-

reich der Falgard -Villa bleibt die Ausweisung Mischgebiet bestehen und steht der ak-

tuellen Nutzung als Hospiz bzw. altengerechtes Wohnen nicht entgegen. Durch Verla-

gerung aus städtebaulicher Randlage in integrierte Lage erfolgt die Ansiedlung eines 

großflächigen Verbrauchermarktes, was die Darstellung als Sondergebiet Handel 

nach §  11 BauNVO erfordert. Damit wird dem Regionalen Einzelhandelskonzept des 

MZSV Göltzschtal entsprochen. Mit dem Markt in fußläufiger Anbindung an das Stadt-

zentrum und innerstädtische Quartiere werden zentrale Funkti onen in den Bereich der 

Bahnhof straße ausgedehnt, da ein entsprechender Flächenbedarf im zentralen Ver-

sorgungsbereich nicht gedeckt werden kann. Der Markt hat eine Magnetfunktion für 

die Innenstadt, der ein großflächiger Betrieb mit überörtlicher Marktwirkung fehlt. Die 

Bereiche Hospiz und Handel werden d urch eine Grünfläche getrennt.  

Noch freie Brachflächen des Gewerbegebietes werden als Mischgebiet nach 

§ 6 BauNVO ausgewiesen. Damit ist neben nicht störenden Gewerbebetrieben auch 

Wohnnutzung zulässig. Durch die Erweiterung des Zulässigkeitsrahmens soll e ine wei-

tere Belegung des Areals vorangetrieben werden. Die Abgrenzung zum Wohnbau 

durch Grünflächen wird bis Heinrich -Heine -Straße erweitert.  
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Erhebliche  Auswirkungen auf die derzeitige B 169 sind aufgrund der Einbahnstraßenre-

gelung nicht zu erwarten . Überd ies wird die B 169 mit Fertigstellung der Ortsumgehung 

in diesem Bereich zur Kreisstraße abgestuft . 

Im Bereich sind Kulturdenkmale vorhanden. Vor Bausausführung  sind Abstimmungen 

mit der Denkmalschutzbehörde erforderlich.  

Die Belange des Einzelhandels wurd en im Bebauungsplanverfahren hinreichend ge-

würdigt. Eine Doppelprüfung soll im Rahmen des Änderungsverfahrens zum Flächen-

nutzungsplan nicht stattfinden. Einzelhandelsbelange werden nach der Begründung 

der 2.  Änderung des Bebauungsplans Nr.  14 Textilindustriebrache Falgard  im Folgen-

den  dargestellt.  

Auszug aus der Begründung zur 2. Änderung BP Nr. 14  Textilindustriebrache Falgard 

zum Landesentwicklungsplan (LEP 2013):  

ăZ 2.3.2.1  Die Ansiedlung, Erweiterung oder wesentliche Änderung von Einkaufs-

zentren und großflächigen Einzelhandelsbetrieben sowie sonstigen groß-

flächigen Handelsbetrieben, die im Hinblick auf den Verkauf an letzte 

Verbraucher und auf die Auswirkungen den vorstehend bezeichnenden 

großflächigen Einzelhandelseinrichtungen vergleichbar sind, ist  nur in 

Ober - und Mittelzentren zulässig.  

Die Stadt Falkenstein/Vogtl. ist diesbezüglich als zentraler Ort im Städteverbund Göltz-

schtal dargestellt.  

Z. 2.3.2.3  Bei überwiegend innenstadtrelevanten Sortimenten oder bei einer Ver-

kaufsfläche für innenstadtre levante Sortimente von mehr als 800 m² ist 

die Ansiedlung, Erweiterung oder wesentliche Änderung von großflächi-

gen Einzelhandelseinrichtungen nur in städtebaulich integrierter Lage zu-

lässig (Integrationsgebot). In den zentralen Orten, in denen zentrale Ver-

sorgungsbereiche ausgewiesen sind, sind diese Vorhaben nur in den 

zentralen Versorgungsbereichen zulässig.  

Das Plangebiet an der Bahnhofstraße ist dem, im Regionalen Einzelhandelskonzept 

des Mittelzentralen Städteverbundes Göltzschtal ausgewiesenen, zentra len Versor-

gungsbereich der Stadt Falkenstein/Vogtl.  zuzuordnen. Es handelt sich hierbei um eine 

städtebaulich integrierte Lage mit direkter fußläufiger Anbindung zum unmittelbaren 

Stadtzentrum. Zudem zeichnet sich der Standort durch eine gute fußläufige Er reich-

barkeit für die umliegenden innerstädtischen Wohngebiete aus. Städtebaulich inte-

griert bedeutet insofern, eine, auch für nicht motorisierte Bevölkerungsgruppen, güns-

tige Lage zum Stadtkern oder zu Stadtteilzentren mit Anbindung an den ÖPNV.  
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Z 2.3.2.5  Die Ansiedlung, Erweiterung oder wesentliche Änderung von großflächi-

gen Einzelhandelseinrichtungen darf weder durch Lage, Größe des Vor-

habens oder Folgewirkungen das städtebauliche Gefüge, die Funktions-

fähigkeit des zentralörtlichen Versorgungszen trums oder die verbrau-

chernahe Versorgung des Zentralen Ortes sowie der benachbarten Zent-

ralen Orte substanziell beeinträchtigen.  

Die Stadt Falkenstein/Vogtl.  ist Teil des Mittelzentralen Städteverbundes Göltzschtal. 

Von daher ist großflächiger Einzelhande l grundsätzlich zulässig. Eine Abstimmung er-

folgte innerhalb der Kommunen des Städteverbundes. Somit können negative Auswir-

kungen auf andere Orte des Städteverbundes ausgeschlossen werden.  

Das Vorhaben wird keine entsprechenden Auswirkungen nach sich zieh en und keine 

städtebaulichen oder versorgungsstrukturellen Folgewirkungen haben. Die Prüfung 

des Beeinträchtigungsverbotes wurde bei der Aufstellung des Regionalen Einzelhan-

delskonzeptes für den Mittelzentralen Städteverbund Göltzschtal vorgenommen. Da-

bei kann sichergestellt werden, dass die verbrauchernahe Versorgung der Bevölke-

rung nicht gefährdet und die Funktionsfähigkeit anderer zentraler Orte nicht beein-

trächtigt wird. Es erfolgte u. a. eine Abstimmung innerhalb der Kommunen des Städte-

verbundes. Das V orhaben wurde im Ergebnis des gutachterlich begleiteten Verfah-

rens zur Aufstellung des Regionalen Einzelhandelskonzeptes befürwortet.  

Eine Verletzung des Beeinträchtigungsverbots ist insbesondere aufgrund der günsti-

gen, städtebaulich integrierten Lage in e inem zentralen Versorgungsbereich nicht zu 

erwarten. Die günstige innerstädtische Lage und die Einordnung in einen zentralen 

Versorgungsbereich sind zumindest ein starkes Indiz für die Vereinbarkeit mit dem Be-

einträchtigungsverbot. Es wird in diesem Zusamm enhang auf den von der FK Städte-

bau beschlossenen ăLeitfaden zum Umgang mit Ä 11 Abs. 3 BauNVO in Bezug auf Be-

triebe des Lebensmitteleinzelhandelsò vom 28. September 2017 verwiesen. Danach 

wird bei einem großflächigen Lebensmitteleinzelhandelsbetrieb davon  ausgegangen, 

dass dieser in der Regel dann keine nachteiligen Auswirkungen auf die infrastrukturelle 

Ausstattung der Gemeinde, auf die Versorgung der Bevölkerung und die Entwicklung 

zentraler Versorgungsbereiche hat, wenn er sich in städtebaulich integrie rter Lage in 

einem ausgewiesenen zentralen Versorgungsbereich befindet oder zu einem beste-

henden zentralen Versorgungsbereich so positioniert wird, dass es diesen funktionell 

ergänzt (Leitfaden S. 9 ff.). Der Leitfaden bezieht sich zwar auf die bauplanungs recht-
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liche Atypikprüfung nach § 11  Abs. 3 Satz 4 BauNVO und ist deshalb im B -Plan-Verfah-

ren nicht unmittelbar einschlägig. Allerdings besteht große Einigkeit, dass sich die Aty-

pikprüfung, die sich gemäß § 11  Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 BauNVO auch auf die Verwirkl i-

chung der Ziele der Raumordnung bezieht, mit der Prüfung des landesplanungsrecht-

lichen Beeinträchtigungsverbots im Rahmen in weiten Teilen überschneidet. Verein-

facht ausgedrückt: Ein Vorhaben, das anhand der Atypikprüfung als städtebaulich 

verträglich ein gestuft werden kann, scheitert in der Regel auch nicht an Zielen der 

Raumordnung.  

 

In den zentralen Versorgungsbereich wurden neben dem Standort für großflächigen 

Einzelhandel auch weitere Flächen beidseitig der Bahnhofstraße einbezogen. Dort be-

steht die M öglichkeit, insbesondere Dienstleistungen, Verwaltungen, gastronomische 

und kulturelle Angebote zu entwickeln. Ein Regelungsbedarf durch Einbeziehung in 

den BBP wird hierfür nicht gesehen.  

Um die Attraktivität der Innenstadt zu erhöhen, sollte ein großfläc higer Einzelhandels-

betrieb mit Magnetfunktion für die Innenstadt von Falkenstein/Vogtl.  im Bereich der 

Bahnhofstraße angesiedelt werden. Ein derartiger großflächiger Einzelhandelsbetrieb 

kann aufgrund seines Flächenbedarfs nicht innerhalb des zentralen Versorgungsbe-

reichs ăInnenstadtò in seinen bisherigen Grenzen eingeordnet werden. Die Stad t Fal-

kenstein/Vog tl. hat sich daher entschieden, den zentralen Versorgungsbereich räum-

lich weiterzuentwickeln. Hierzu ist die Stadt gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 4 BauGB kraft ihrer 

Planungshoheit befugt. Da keine geeigneten Flächen im zentralen Versorgungsbe-

reich in seinen bisherigen Grenzen existieren, hätte die Alternative darin bestanden, 

die gewünschte Verlagerung des einzigen Vollsortimenters in der Stadt durch einen 

peripheren Standort außerhalb der Innenstadt zu ermöglichen. Diese Möglichkeit 

hätte zu einer Schwächung des zentralen Versorgungsbereichs geführt und wurde 

deshalb verworfen. Die Stadt Falkenstein/Vogtl. strebt vielmehr eine Stärkung der In-

nenstadt an. Dies kann durch die mit dem Vollsortimenter verbundene Magnetfunk-

tion erreicht werden. Diese füh rt zu der gewünschten Kundenfrequenz im innerstädti-

schen Bereich, was der Zunahme des Leerstandes kleiner Geschäfte in der Innenstadt 

entgegenwirkt. Die Entwicklung des zentralen Versorgungsbereichs wird durch das 

ăHeranr¿ckenò des Lebensmittel-Vollsortime nters an die bestehenden Einkaufslagen 

vollzogen. Für die Weiterentwicklung des zentralen Versorgungsbereichs müssen an 

dieser Stelle nicht zusätzlich zentrale Nutzungen angesiedelt werden, die in der Innen-
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stadt bereits existieren, da kein gänzlich neuer z entraler Versorgungsbereich geschaf-

fen wird (was ebenfalls möglich wäre). Vielmehr wird ein bestehender zentraler Ver-

sorgungsbereich räumlich erweitert. Gleichzeitig wird der bestehende, räumlich erwei-

terte zentrale Versorgungsbereich durch die Ansiedlung eines wichtigen Frequenzbrin-

gers gestärkt.  

 

Das landesplanungsrechtliche Integrationsgebot stellt in seiner Ausformung, die es 

durch den LEP 2013 erhalten hat, auf den ăausgewiesenenò zentralen Versorgungsbe-

reich ab (Z 2.3.2.3 Satz 2 LEP 2013). Das Integr ationsgebot ist in diesem Zusammenhang 

von §  34 Abs. 3 BauGB abzugrenzen, der ausschließlich auf bestehende (faktische) 

zentrale Versorgungsbereiche Bezug nimmt. Der vorhandene (faktische) zentrale Ver-

sorgungsbereich ist nach Z 2.3.2.3 Satz 1 LEP 2013 nur dann maßgeblich, wenn der 

betreffende zentrale Ort über kein Einzelhandels - und Zentrenkonzept verfügt. Sobald 

ein beschlossenes Einzelhandels - und Zentrenkonzept vorliegt, ist dieses für die landes-

planungsrechtliche Beurteilung heranzuziehen.  

Z 2.3.2.3 Satz 2 LEP 2013 tritt dann im Sinne einer ersetzend en Funktion an die Stelle von 

Z 2.3.2.3 Satz 1 LEP 2013 (so die Begründung zu Z 2.3.2.3 LEP 2013, S. 75). Das bedeutet, 

dass der Lebensmittelmarkt im landesplanungsrechtlichen Sinne nicht außerhalb des 

zent ralen Versorgungsbereichs, sondern innerhalb des planerisch ausgewiesenen 

zentralen Versorgungsbereichs errichtet wird. Die Ziele der Raumordnung werden voll-

ständig beachtet ò. 

Auszug aus der Begründung zur 2. Änderung BP Nr. 14  Textilindustriebrache Falgar d 

zum Regionalplan Südwestsachsen : 

ăZ 1.7.1 Durch die Ober - und Mittelzentren sowie die mittelzentralen Städteverbünde 

sind im Rahmen der Bauleitplanung in städtebaulich integrierten Lagen zentrale 

Versorgungsbereiche auszuweisen. Die Ansiedlung, Erweiteru ng oder wesentli-

che Änderung von großflächigen Einzelhandelseinrichtungen mit überwiegend 

innenstadtrelevanten Sortimenten ist nur in diesen Bereichen zulässig.  

Z 1.7.3 Kommunale Einzelhandelskonzepte sowie für benachbarte Zentrale Orte und 

Städteverbünde interkommunal abgestimmte Einzelhandelskonzepte sollen er-

arbeitet werden.  

Die Stadt Falkenstein/Vogtl.  ist Teil des Mittelzentralen Städteverbundes Göltzschtal. 

Von daher ist großflächiger Einzelhandel grundsätzlich zulässig. Für den mittelzentralen 

Städte verbund wurde ein regionales Einzelhandelskonzept erstellt, das 2017 fortge-

schrieben wurde. Darin erfolgte für die Stadt Falkenstein/Vogtl.  die Erweiterung eines 
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bestehenden zentralen Versorgungsbereichs. Gleichzeitig wird der bestehende, räum-

lich erweiter te zentrale Versorgungsbereich durch die Ansiedlung eines wichtigen Fre-

quenzbringers gestärkt. Damit wird den regionalplanerischen Zielen entsprochen.  

 

Im Entwurf des Regionalplans Region Chemnitz liegt das Plangebiet innerhalb des be-

bauten Stadtgebietes ( Karte 1 Raumnutzung). Regionalplanerische Grundsätze und 

Ziele stehen dem Bebauungsplan nicht entgegen.  

Folgende Ziele im Kapitel 1.7 Handel des Regionalplanentwurfs Region Chemnitz sind 

zu beachten:  

Z 1.7.3 Es sind kommunale Einzelhandelskonzepte, insbesondere durch die Zentralen 

Orte sowie die mittel - und grundzentralen Städteverbünde der Region zur Vor-

bereitung der abschließenden planerischen Steuerung und Entwicklung des 

Einzelhandels, zu erarbeiten (i. V. m. Z 1.7.4 und Z 1.7.5). Dabei soll gepr üft wer-

den, inwieweit benachbarte Kommunen interkommunal abgestimmte (regio-

nale) Einzelhandelskonzepte erarbeiten können.  

Z 1.7.4 Die Ansiedlung, Erweiterung oder wesentliche Änderung von großflächigen Ein-

zelhandelseinrichtungen mit nahversorgungs - und zen trenrelevanten Sortimen-

ten oder bei einer Verkaufsfläche für zentrenrelevante Sortimente von mehr als 

800 m² ist nur in den zentralen Versorgungsbereichen der Ober - und Mittelzen-

tren sowie der mittelzentralen Städteverbünde zulässig. Zentrale Versorgungs-

be reiche sind damit im Rahmen der Bauleitplanung abzugrenzen und entspre-

chend zu begründen.  

Diese Ziele werden bei der 2. Änderung des Bebauungsplans berücksichtigt ò. 
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5.3.2 F2 ăErweiterung GI/GE Siebenhitzò 

wirksamer FNP 2. FNP-Änderung  Lagebeziehung  

   

Lage  nördlich des Trieber Wegs, Siebenhitz  

Fläche  10,00 ha  

Planstand (wirksamer FNP)  Flächen für die Landwirtschaft  

Planziel (2. FNP-Änderung)  gewerbliche Bauflächen  

 

Der Standort ist regionalplanerisch als regionaler Vorsorgestandort für Industrie und  

Gewerbe ăSiebenhitzò festgelegt (V14 im Regionalplan Südwestsachsen ). Flächen in-

nerhalb des Regionalen Vorsorgestandortes stehen nur für regional - und überregional 

bedeutsame Vorhaben zur Verfügung. Die kommunale Planungshoheit wird an dieser 

Stelle durch  die Vorgaben der Raumordnung eingeschränkt. Nach Ziel 1.4.2 des Regi-

onalplanes Südwestsachsen sind Regionale Vorsorgestandorte im Rahmen der Bau-

leitplanung auszuformen. Nach Ziel 1.4.3 des Regionalplanes Südwestsachsen ist der 

Standort von ăPlanungen und Maßnahmen freizuhalten, die eine industriell -gewerbli-

che Nutzung beeinträchtigen können. Dabei sind insbesondere  

¶ Einzelhandelshandelseinrichtungen jeglicher Art und Größe,  

¶ Photovoltaik -Freiflächenanlagen  

¶ Anlagen für sportliche Zwecke,  

¶ Tankstellen,  

¶ Anlagen für kirchliche, soziale und gesundheitliche Zwecke sowie  

¶ Vergnügungsstätten  

grundsätzlich auszuschließen. Verwaltungs - und Bürogebäude sowie Wohnungen sind 

nur in direktem Zusammenhang mit den anzusiedelnden Industrieunternehmen zuläs-

sigò. Nach Ziel 1.4.4 des Regionalplanes Südwestsachsen ist eine kleinteilige Parzellie-

rung auszuschließen.  



Büro für Städtebau GmbH Chemnitz    52 

In der 22. Verbandsversammlung des Planungsverbandes Region Chemnitz am 5.  De-

zember 2017 erfolgte die Beratung zum Regionalplankapitel  1.4 des Regionalplanent-

wurfes. Währ end der Beratung wurde angeregt, die festgelegten Regionalen Vorsor-

gestandorte einer Prüfung zu unterziehen, um künftig nur noch die tatsächlich geeig-

neten Standorte regionalplanerisch zu sichern (vgl. Niederschrift über die oben ge-

nannte Sitzung des Planu ngsverbandes vom 8.  Februar 2018). In der Folge wurde der 

Beschluss gefasst, unter anderem den im Regionalplanentwurf enthaltenen Standort 

V 18 Falkenstein ăSiebenhitzò zu streichen (Beschluss-Nr.: 06/2017). Nunmehr wurde in 

der Verbandsversammlung am 4. M ai 2021 der Entwurf des Regionalplanes Region 

Chemnitz beschlossen und zur erneuten Auslegung bestimmt, welcher den Vorsorge-

standort nicht mehr enthält.  

 

Unabhängig vom Abwägungsergebnis über das behandelte Plankapitel des Regio-

nalplanes Region Chemnitz, b leiben die Ziele des wirksamen Regionalplanes Südwest-

sachsen verbindlich. Der Regionale Vorsorgestandort V  14 ăSiebenhitzò wird deshalb 

nachrichtlich in den Flächennutzungsplan übernommen. In der  Planzeichenerklärung 

wird die planungsre chtliche Situation d argestellt:  

Regionaler Vorsorgestandort ăSiebenhitzò: 

Die Fläche ist im am 6. Oktober 2011 in Kraft getretenen Regionalplan Südwestsachsen 

(SächsABl. Nr. 40/2011) als Regionaler Vorsorgestandort für Industrie - und Gewerbe 

V 14 ăSiebenhitzò festgelegt. Mit dem zukünftigen Inkrafttreten des Regionalplanes Re-

gion Chemnitz verliert der Regionalplan Südwestsachsen seine Rechtswirksamkeit. Der 

Standort wird dann voraussichtlich von seiner Vorsorgefunktion entbunden.  

 

Ein Teil des Regionalen Vorsorgestandortes wir d bereits von der Hetzner Online GmbH 

in Anspruch genommen. Mit der Darstellung der Fläche als gewerbliche Baufläche  soll 

das bestehende Gewerbe - und Industriegebiet Siebenhitz erweitert werden. Die Bau-

fläche  wird aufgrund der aktuellen Situation in Bezug auf den Regionalen Vorsorge-

standort mit einer Sondersignatur dargestellt und in der Planzeichenerklärung folgen-

dermaßen erläutert:  

Gewerbliche Baufläche nach § 1 Abs. 1 Nr. 3  BauNVO, unter Vorbehalt:  

Die gewerbliche Baufläche  liegt innerhalb des im Regionalplan Südwestsachsen (in 

Kraft getreten am 6. Oktober 2011, SächsABl. Nr. 40/2011) festgelegten Regionalen 

Vorsorgestandortes für Industrie und Gewerbe V  14 ăSiebenhitzò. Mit dem zuk¿nftigen 
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Inkrafttreten des Regionalplanes R egion Chemnitz verliert der Regionalplan Südwest-

sachsen seine Rechtswirksamkeit. Der Standort wird dann voraussichtlich von seiner 

Vorsorgefunktion entbunden. Die dargestellte Fläche gilt ab diesem Zeitpunkt als ge-

werbliche Baufläche  nach § 1 Abs. 1 Nr. 3 BauNVO  in kommunaler Planungshoheit . 

 

Damit ist bei In -Kraft -Treten des Regionalplanes Region Chemnitz eine Anpassung des 

Flächennutzungsplanes an die Ziele der Raumordnung nach §  1 Abs. 4 BauGB, zumin-

dest in Bezug auf diese Fläche, nicht geboten.  

 

Der Reg ionale Planungsverband Region Chemnitz weist in seiner Stellungnahme zum 

Vorentwurf der 2. Änderung des Flächennutzungsplanes darauf hin, dass die Fläche 

ăauf Grund der Lage des Standortes im AuÇenbereich und der nunmehr vorgesehe-

nen kommunalen Entwicklung sabsicht (é) vorrangig als Industriegebiet im Flächen-

nutzungsplan darzustellenò ist. Davon wird abgesehen, da sich im parallel gef¿hrten 

Bebauungsplanverfahren ăGewerbegebiet Falkenstein-Siebenhitz Nordò (derzeit 

Stand Vorentwurf) zeigt, dass dies aus immi ssionsschutzrechtlichen Gründen gegebe-

nenfalls nicht möglich ist. Eine Abstimmung mit den Behörden findet im Bebauungs-

planverfahren statt. Im Flächennutzungsplan wird die allgemeine Art der baulichen 

Nutzung als gewerbliche Baufläche gewählt. Eine genauere  Festsetzung der beson-

deren Art der baulichen Nutzung (Gewerbe - oder Industriegebiete) soll (abhängig 

vom immissionsschutzrechtlichen Prüfergebnis) im nachgeordneten Bebauungsplan-

verfahren erfolgen  und hier nicht vorweggenommen werden.  

 

Zum Schutz der Freiraum - und Einzelhandelsstruktur sollen im nachgeordneten Bauleit-

planverfahren Einzelhandelseinrichtungen und Photovoltaikfreiflächenanlagen aus-

geschlossen werden. Die Fläche ist durch Gewerbe - bzw. Industriebetriebe zu nutzen.  

 

Über die Erfordernisse d er Raumordnung hinaus ergeben sich im nachgeordneten 

Bauleitplanverfahren weitere städtebauliche Erfordernisse.  

 

Die Erschließung des Gebietes erfolgt über die Bundesstraße  169. Diese wird durch die 

zusätzliche Ansiedlung von Betrieben voraussichtlich mehr  belastet. In nachgeordne-

ten Verfahren ist daher die Leistungsfähigkeit des Knotenpunktes im Rahmen verkehrs-
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technischer Untersuchungen zu betrachten. Dabei ist auch die prognostizierte Bele-

gung der Bundesstraße  169 nach zukünftiger Fertigstellung der Ortsu mgehung Göltz-

schtal zu beachten.  

 

Aufgrund der angrenzenden Waldflächen ergeben sich Nachbarpflichten im Sinne 

des Waldgesetztes für den Freistaat Sachsen (SächsWaldG). Nach §  25 Abs. 3 Sächs-

WaldG  müssen Gebäude bzw. bauliche Anlagen mit Feuerstätten von W äldern min-

destens 30  Meter entfernt sein. Im Einzelfall können Ausnahmen gestattet oder größere 

Abstände verlangt werden.  

 

Dar Standort liegt zum Teil im Verfahrensgebiet Flurbereinigung Oberlauterbach (Re-

gelflurbereinigung nach §§  1, 4 und  37 FlurbG, ange ordnet am 21.08.1997). Bei ge-

planten bodenverändernden Maßnahmen und erschließungsseitig relevanten Verän-

derungen an Grund - und Flurstücken sind das Referat Ländliche Entwicklung des Land-

ratsamtes des Vogtlandkreises sowie die Teilnehmergemeinschaft Oberla uterbach in 

die Planung einzubeziehen.  

Das Referat und die Teilnehmergemeinschaft werden zum Entwurf der Flächennut-

zungsplanänderung (erneut) beteiligt.  Eine Stellungnahme liegt nicht vor.  

 

Im nachgeordneten Bebauungsplanverfahren sind die bedarfsgerechte  Versorgung 

mit Trinkwasser und die Möglichkeit der Löschwasserbereitstellung durch den Erschlie-

ßungsträger zu prüfen. Die schmutzwasserseitige Erschließung und die entsprechen-

den Anschlussmodalitäten sowie die Niederschlagsentwässerung sind im nachgeord-

ne ten Verfahren abzustimmen bzw. zu prüfen.  

 

Im Bereich der Fläche verläuft die Trinkwassertransportleitung für Oberlauterbach. Bei 

einer Umnutzung der Fläche ist die Leitungstrasse einschließlich Schutzstreifen und Zu-

wegungen zu berücksichtigen.  

 

Im Bereic h des Standortes befinden sich Kabelschutzrohranlagen mit einliegenden 

Lichtwellenleiterkabeln und einem Schutzstreifen von zwei Metern Breite. Bei nachge-

ordneten Planungen und Bauausf¿hrungen im Anlagenbereich ist die ăAnweisung 

zum Schutz von Kabelschutz rohranlagen mit einliegenden Lichtwellenleiterkabelnò der 

GasLINE GmbH & Co. KG, insbesondere Abschnitt 3 ăBauvorhaben im Schutzstreifen-

bereichò, zu beachten. Arbeiten im Bereich der Kabelschutzrohranlagen d¿rfen nur 
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nach vorheriger Abstimmung mit oder unt er Aufsicht der örtlich beauftragten Person 

der GasLINE GmbH & Co. KG durchgeführt werden.  

 

Die Fläche  liegt innerhalb der Entwicklungszone des  Naturpark s Erzgebirge/Vogtland.  

 

Aktuell wird das Gebiet durch die beiden Bebauungsplanverfahren  

¶ 1. Änderung des  Entwurfes des Bebauungsplanes ăIndustriegebiet Falkenstein - 

Siebenhitzò 

¶ Bebauungsplan ăGewerbegebiet Falkenstein -Siebenhitz Nord ò 

städtebaulich geordnet. Vertiefende Prüfungen sind auf dieser Planungsebene wei-

terzuführen.  

 

Das Erfordernis der Flächeninan spruchnahme wird in der Begründung zum Bebauungs-

plan ăGewerbegebiet Falkenstein-Siebenhitz Nordò wir folgt erlªutert: 

ăDer Standort ăGewerbegebiet Falkenstein-Siebenhitz Nordò ist durch den konkreten 

Bedarf von Investoren für Industrie und produzierendes G ewerbe belegt und nun im 

Rahmen der Bauleitplanung baurechtlich vorzubereiten.  

Auch aufgrund von Nachfragen bei der Stadt Falkenstein nach möglichst sofort be-

baubaren größeren Gewerbeflächen  muss die Stadt Falkenstein seine potentiellen 

Standorte weiter entwickeln. Die Herstellung bauplanungsrechtlicher Voraussetzun-

gen sichert zudem  das von der Wirtschaft sowie Politik geforderte schnelle Handeln 

bei Ansiedlungen, bei Erweiterungen sowie Umstrukturierungen von Industrie und Ge-

werbe. Insbesondere für die gesamte Region und den Mittelzentralen Städteverbund 

ist ein solcher Standort äuß erst wichtig für eine erfolgreiche Ansiedelungspolitik.  

Die Flächen des benachbarten Industriegebietes Falkenstein -Siebenhitz sind zu 60 % 

bebaut und die restliche für die Bebauung zur Verfügung stehende Fläche (40 %) 

wurde ebenfalls bereits an Investoren  mit konkreten Vorhaben veräußert. Damit ist die-

ses Gebiet ausgelastet und es besteht Handlungsbedarf für die Erschließung des Stan-

dortes ăGewerbegebiet Falkenstein-Siebenhitz Nordò als Erweiterung des vorhande-

nen ăIndustriegebietes Falkenstein-Siebenhitzò.ò 
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5.3.3 F3 Ergänzungssatzung ăBrandstraÇeò 

wirksamer FNP 2. FNP-Änderung  Lagebeziehung  

   

Lage  Im Süden des Stadtgebietes von Falkenstein/Vogtl.  

Fläche  0,15 ha  

Planstand (wirksamer FNP)  Grünfläche  

Planziel (2. FNP-Änderung)  Wohnbaufläche  

 

Infolge de r Ergänzungssatzung nach § 34  Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB wird der Flächen-

nutzungsplan angepasst. Es erfolgt eine Umwidmung von Grünflächen zu Wohnbau-

flächen nach §  1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO.  

Mit der Ergªnzungssatzung ăBrandstraÇeò werden einzelne AuÇenbereichsflächen 

städtebaulic h angemessen in den im Zusammen hang bebauten Ortsteil einbezogen. 

Die einbezogenen Flächen sind durch die bauliche Nutzung des angrenzenden Be-

reichs geprägt.  

Der Stadtrat der Stadt Falkenstein/Vogtl.  hat in seiner Sitzung am 20.12.2018 di e Ergän-

zungssatzung "Brandstraße" beschlossen.  Die Bekanntmachung erfolgte am 

04.03.2019. Der Flächennutzungsplan wird an bestehendes Satzungsrecht angepasst.  

Zur Lage im Landschaftsschutzgeb iet ăOberes Gºltzschtalò wurde im Aufstellungsver-

fahren der Ergänzungssatzung beachtet. Im Verfahren äußerte die zuständige untere 

Naturschutzbehörde ihre Zustimmung. Danach gelte die Schutzgebietsdarstellung als 

überholt. Es basiert auf dem Beschluss des Bezirkes Karl -Marx -Stadt von 09.04.1962. Das 

Schutzgebiet is t weder rechtsangepasst noch flurstücksgenau hinsichtlich der aktuel-

len Schutzwürdigkeit der einzelnen Flurstücke verifiziert wurden. Die Gebietsgrenzen 

sollen überarbeitet und die Rechtsanpassung umgesetzt werden. Bei einer Überarbei-

tung ist davon auszuge hen, dass der Bereich um das Satzungsgebiet seinen Schutzsta-

tus verliert. Die Notwendigkeit eines Ausgliederungsverfahrens besteht nicht und 

wurde im Aufstellungsverfahren zur Ergänzungssatzung als unverhältnismäßig bewer-

tet.   
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5.4 GRÜNBACH 

5.4.1 G1 ăBauflächenentwicklung an der Bahnhofstraße Grünbach ò 

wirksamer FNP 2. FNP-Änderung  Lagebeziehung  

   

Lage  Kreuzung K7835 / S304, Gemeinde Grünbach  

Fläche  0,87 m²  

Planstand (wirksamer FNP) Grünfläche  

Planziel (2. FNP-Änderung)  Mischgebiet  

 

Im rechtskräftigen FNP ist die Fläche als Grünfläche ausgewiesen. Zur Herstellung des 

Lückenschlusses innerhalb des erschlossenen Siedlungsbereiches wird die Fläche mit 

der 2.  Änderung des FNP als M ischgebiet nach §  6 BauNVO ausgewiesen. Damit erfol-

gen eine Verbindung von bestehenden Ausweisungen im Norden und Süden sowie 

eine abschließende städtebauliche Entwicklung an der bereits einseitig bebauten 

Bahnhofstraße. Durch die Ausweisung als Mischgebie t können sich einerseits nicht stö-

rende Gewerbebetriebe ansiedeln. Andererseits kann Wohnbau im Rahmen einer 

maßvollen Erweiterung erschlossener Lagen stattfinden.  

 

Westlich der Bahnhofstraße liegende Flächen gehören zur Trinkwasserschutzzone  III 

des Trinkwasserschutzgebietes der Talsperre Werda. Auswirkungen sind nicht zu erwar-

ten.  

 

Mit der Erschließung der Fläche Mischgebiet ist die Anbindung an die Versorgungslei-

tung Trinkwasser in der Bahnhofsstraße zu planen. Über das Hausanschlussverfahren ist 

der Abw asseranschluss an den Mischwasserkanal in der Bahnhofsstraße möglich.  

 

Nach Ziel 1.1.7 des Regionalplanes Südwestsachsen  (vgl. auch Ziel 1.2.7 des Regional-

planentwurfes Region Chemnitz)  ist die Entwicklung der Baugebiete durch die Kom-

munen hinsichtlich Grö ßenordnung und Schwerpunktsetzung auf verschiedene Ziele 
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zu richten. Dazu gehört die Flächeninanspruchnahme im Außenbereich zu minimieren. 

Von der Mischgebietsdarstellung im Flächennutzungsplan ist eine Außenbereichsflä-

che betroffen. Es handelt sich um ein e Freifläche, welche die Bahnhofstraße auf rund 

200 Metern begleitet. Sie grenzt im Norden und Süden an den im Zusammenhang be-

bauten Ortsteil an. Auf der vollen Länge der gegenüberliegenden Straßenseite befin-

det sich ebenfalls die lückenlose Bebauung des i m Zusammenhang bebauten Orts-

teils. Es wird also keine AuÇenbereichsflªche ăauf der gr¿nen Wieseò in Anspruch ge-

nommen,  sondern eine Fläche, welche durchaus die Kriterien zur Anwendung des 

städtebaulichen Instrumentes der Ergänzungssatzung nach §  34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 er-

füllt. Die Fläche ist durch die bauliche Nutzung des angrenzenden Bereiches geprägt.  

Da mit der Inanspruchnahme einer Fläche, welche die Anwendungskriterien der Er-

gänz ungssatzung prinzipiell erfüllt schon dadurch implizit das Flächensparziel  verfolgt 

wird, dass stattdessen keine Außenbereichsflächen in siedlungstrukturell ungünstigerer 

Lage in Anspruch genommen werden, kann dahingehend angenommen werden, 

dass ein Einklang mit Ziel 1.1.7 besteht. Zusätzlich wird dem Ziel des Flächensparens 

ent sprochen, indem bereits vorhandene Erschließungsanlagen im Rahmen einer bau-

lichen Entwicklung genutzt werden können. Zusätzliche Fläche zur Herstellung neuer 

Erschließungsanlagen wird nicht in Anspruch genommen. Die Inanspruchnahme einer 

Fläche, welche dur ch eine Ergänzungssatzung entwickelt werden kann, kann darüber 

hinaus durchaus als Innenentwicklungsmaßnahme verstanden werden. Der Gesetzge-

ber hat die entsprechenden Regelungen für derartige Flächen an der Schnittstelle zwi-

schen Innen - und Außenbereich da her unter §  34 (Zulässigkeit von vorhaben innerhalb 

der im Zusammenhang bebauten Ortste ile) des Baugesetzbuches platziert.  

 

Die Fläche fügt sich in die größere Siedlungsstruktur ein, ohne diese wesentlich zu stö-

ren oder zu verändern. Sie entwickelt sich da mit lediglich kompakter, was auch dem 

Grundsatz 1.2.4 des Regionalplanentwurfes Region Chemnitz entspricht. Eine Nut-

zungsmischung wird durch die konkrete Gebietsausweisung als Mischgebiet ange-

strebt.  

 

Mit einer Siedlungsentwicklung an dieser Stelle kann au ch Ziel 1.2.3  des Regionalplan-

entwurfes Region Chemnitz entsprochen werden, da die infrastrukturellen Vorausset-

zungen hier günstig sind. Einerseits kann mit der straßenbegleitenden Bebauung die 
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technische Infrastruktur der vorhandenen Erschließungsanlagen genutzt werden. An-

dererseits befinden sich unmittelbar am Nord - und Südende der Fläche Haltestellen 

des ÖPNV.  

5.4.2 G2 ăKES an der Siehdichfürer Straße ò 

wirksamer FNP 2. FNP-Änderung  Lagebeziehung  

   

Lage  im Westen von Grünbach  

Fläche  0,96 m²  

Planstand (wirksamer FNP)  Flächen für die Landwirtschaft  

Planziel (2. FNP-Änderung)  Wohnbauflächen  

 

Die ă1. Änderung der  Klarstellungssatzung mit erweiterter Abrundung eines im Zusam-

menhang bebauten Gebietes entlang eines Teiles der Siehdichfürer Straße in Grün-

bach ò wurde vom Gemeinderat der Gemeinde Grünbach am 13.05.2020 beschlos-

sen. Die Bekanntmachung erfolgte am 10.06.2020. Der Flächennutzungsplan wird in 

den Grenzen der Klarstellung nach §  34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 BauGB und der Ergänzung 

nach §  34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB angepasst.  

 

Das berührte Trinkwasserschutzgebiet der Trinkwassertalsperre Werda fand im Aufstel-

lungsverfahren der Satzung Beachtung. Weiterhin fanden insbesondere weitere was-

serrechtliche Problemstellungen und die potentielle Erosionsgef ährdung in diesem Be-

reich berücksichtigt.  
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5.5 STADT RODEWISCH 

5.5.1 R1 ăErweiterung Niederauerbacher Straße ò 

 
wirksamer FNP 2. FNP-Änderung  Lagebeziehung  

   

Lage  im Norden von Rodewisch  

Fläche  1,88 ha  

Planstand (wirksamer FNP)  Grünflächen  

Planziel (2. FNP-Änderung)  Mischgebiet  

 

Zwischen dem Gewerbegebiet Niederauerbacher Straße und der Inneren Lengenfel-

der Straße werden mit der 2. Änderung des FNP Grünflächen zu Mischgebiet nach 

§ 6 BauNVO umgewidmet. Es sind neben dem Wohnen auch nich t wesentlich stö-

rende Gewerbebe triebe zulässig. Damit erfolgt eine Arrondierung von Bauflächen im 

Sinne einer maßvollen Ergänzun g vorhandener Bauflächen und ei ner abschließenden 

städtebaulichen Entwicklung am Ortsrand zwischen Gewerbegebiet und Wohnge-

biet. Die Grünfläc he ist Teil eines Areals, das im bestehenden FNP als Fläche für Maß-

nahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwic klung von Boden, Natur und Land schaft 

ausgewiesen ist und im Zuge der 2. Änderung des FNP verkleinert werden muss. Zudem 

befinde n sich an der Gre nze der Auswei sung ein geschützter  Landschaftsbestandteil 

(stehendes Gewässer mit Röhr ichtbeständen), sowie ein Bach.  

 

Die Fläche tangiert ein in der Raumnutzungskarte des Regionalplans Südwestsachsen 

festgelegtes Vorbehaltsgebiet Hochwasser (Überschwemmungsbereich) (siehe Abbil-

dung 7). Östlich der Fläche befindet sich das nach § 72 Abs. 2 Nr. 2 SächsWG  festge-

setzte Überschwemmungsgebiet der Göltzsch, das von der Planung nicht berührt wird  

(Abbildung 8). Abbildung 9 zeigt Überschwemmungsbereiche der Göltzsch mit ent-

sprechenden Wassertiefen für verschiedene Hochwasserszenarios. Lediglich bei einem 

Extremhochwasser (HQ 300) wird die Fläche vom Überschwemmungsbereich tangiert 

(Wassertiefe 0 bis 0,5 Meter). Es ist also d avon auszugehen, dass die Fläche trotz Nähe 



Büro für Städtebau GmbH Chemnitz    61 

zum Überschwemmungsgebiet der Göltzsch als hochwassersicher einzustufen ist. Die 

zuständigen Fachbehörden äußern während des Planverfahrens zur 2. Änderung des 

Flächennutzungsplans keine Einwände oder Bedenken.  

Unabhängig davon, ist im nachgeordneten Bebauungsplanverfahren zu prüfen, in-

wieweit eine zukünftige Bebauung an die Erfordernisse des Hochwasserschutzes, auch 

in Bezug auf die Umgebung, angepasst werden muss. Dabei ist Grundsatz 2.2.2.4 des 

Regionalplanentw urfes Region Chemnitz zu berücksichtigen. Nach aktuellem Kennt-

nisstand ist eine hochwassergerechte Entwicklung der Fläche möglich.  

 

 

Abbildung 7: Vorbehaltsgebiet Hochwasser (blaue Signatur) ð Auszug aus der 

Raumnutzungskarte d es Regionalplanes Südwestsachsen.  

 

Abbildung 8: Festgesetztes Überschwemmungsgebiet der Göltzsch.  

 

Abbildung 9: Wassertiefe bei verschiedenen Hochwasserszenarios.  

Aufgrund der Erschließung/Anbindung  über das vorhandene kommunale Straßennetz 

wird die zu erwartende Auswirkung auf die Bundesstraße sehr gering bis unbedeutend 
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sein. Mit Fertigstellung der OU Göltzschtal werden die B 94 und B 169 im betrachteten 

Abschnitt zur Kreisstraße abgestuft.  

 

Innerh alb des Mischgebietes ist Wohnnutzung zulässig. Nach aktuellem Kenntnisstand 

schätzt die Stadt Rodewisch ein, das Wohnen in der Nähe der angrenzenden Gewer-

bebetriebe immissionsschutzseitig verträglich durchführbar ist und gesunde Wohnver-

hältnisse möglich. Umliegende Gewerbebetriebe sind vorwiegend Handelsbetriebe 

(Sonderpostenmarkt, Baumarkt, Werbestudio, Baustoffhandel).  

 

Von der Richtlinie 2010/75/EU betroffene Anlagen befinden sich nicht in der Umge-

bung.  

 

In der Raumnutzungskarte des Entwurfs des Regionalplanes Region Chemnitz ist für 

den betroffenen Bereich Kaltluftentstehungsgebiet festgelegt. Dem Kaltluftentste-

hungsgebiet sind keine regional bedeutsamen Kalt - und Frischluftabflussbahnen zuge-

ordnet, so da ss eine Bebauung an dieser Stelle als verträglich angesehen wird. Das 

südlich angrenzende Gewässer sowie die umliegende Begrünung sollen im Sinne ihrer 

klimatischen Funktionen dauerhaft erhalten bleiben . 

 

Mit der Flächennutzungsplanänderung wird von der ur sprünglichen stadt - und land-

schaftsplanerischen Konzeption abgewichen, die betroffene Fläche für Maßnahmen 

zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft  zu nut-

zen, um dem bestehenden Bauflächenbedarf nachzukommen. Der Gewässerr and-

streifen zum Wiesenbach ist einzuhalten.  Gemäß Karte 13 des Entwurfs des Regional-

planes Region Chemnitz sind im Bereich teilweise relevante Multifunktionsräume für 

Fledermäuse festgelegt. Sie geben erste Hinweise auf mögliche artenschutzrechtliche 

Konfl ikte, die im Rahmen des Bebauungsplanes bearbeitet werden müs sen. 

 

Die Trinkwasserseitige Erschließung kann über die Versorgungsleitung Niederauerba-

cher Straße erfolgen. Die Niederauerbacher Straße ist zusätzlich mit einem Trennsystem 

erschlossen.   
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5.5.2 R2 ăTeilumwidmung Gartenanlage Lindenstraße ò 

wirksamer FNP 2. FNP-Änderung  Lagebeziehung  

   

Lage  zwischen Bahnhofsweg, Lindenstraße  und Gartenweg  

Fläche  1,63 ha  

Planstand (wirksamer FNP)  Grünfläche  

Planziel (2. FNP-Änderung)  Wohnbauflächen  

 

Die bestehende Grünfläche (Nutzung als Gartenanlage) wird mit der 2. Änderung des 

FNP als Wohnbaufläche §  1 Abs. 1 Nr.1 BauNVO ausgewiesen. Damit werden Wohn-

bauvorhaben für den örtlichen Bedarf innenstadtnah ermöglicht. Der städtische Sied-

lungskörper wird damit zwischen Bahnhofsweg (Wohngebiet,  Sondergebiet Klinik) und 

Gartenweg (Wohngebiet) im Sinne der Inne nverdichtung geschlossen.  

Die dem Bundeskleingartengesetz unterliegende  Gartenanlage ist seit dem begon-

nen Rückbau mit im Moment zur Verfügung stehenden 155 Par zellen, mit 113 verpach-

teten Parzellen belegt. Weitere Parzellen we rden wieder an die Stadt zur ück gegeben, 

da gerade im Außenbereich der Anlage der größte Leerstand vorhanden ist und diese 

Parzellen nicht mehr zu verpachten sind.  Somit ist die Anlage nach dem vollzogenen 

Rückbau der leerstehenden nicht mehr zu verpachtenden  Parzellen relativ gut  bel egt.  

 

In der Nähe befindet sich der Busbahnhof, was eine gute Anbindung an den ÖPNV 

ermöglicht.  

 

Aufgrund der Erschließung/Anbindung über das vorhandene kommunale Straßennetz 

wird die zu erwartende Auswirkung auf die Bundesstraße sehr gering bis unbedeute nd 

sein. Mit Fertigstellung der OU Göltzschtal werden die B 94 und B 169 im betrachteten 

Abschnitt zur Kreisstraße abgestuft.  Vorhandene Zufahrten können zur Erschließung der 

Fläche genutzt werden.  
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Nach den Ergebnissen aus der Lärmkartierung  2017 für den F reistaat Sachsen (vgl. Ab-

bildung 10) ist der Bereich lärmbelastet. Erwartet wird, dass sich die Situation mit der 

Fertigstellung der OU Göltzschtal  entspannt. Im nachgeordneten Verfahren ist d er As-

pekt der Lärmbelästigung bzw. d er gesundheitlichen Relevanz zu beachten. Gegebe-

nenfalls werden Lärmschutzmaßnahmen notwendig. Im Rahmen der vorbereitenden 

Bauleitplanung wird eingeschätzt, dass das Gebiet im Hinblick auf das Schutzgut 

menschliche Gesundheit verträglich ausgeformt werden  kann.  

  

Abbildung 10: Straßenschallpegel LDEN (24h).  

Nach den regionalplanerischen Vorgaben liegt die Fläche in einem Frischluft-/Kaltluf-

tentstehungsgebiet.  Erhebliche Auswirkungen sind aber nicht zu erwarten.  

 

Die Umnutzung  von Teilflächen der Gartenanlage erfordert eine Neuordnung der Trink-

wasserversorgung für die Wohnbauflächen und die verbleibende Gartenanlage.  

Nach Auskunft des Zweckverband Wasser und Abwasser Vogtland (ZWAV) vom 

17.09.2020 ist es bei einer straßenbeglei tenden Parzellierung möglich, dass die Grund-

stücke über je einen neu zu errichtenden Grundstücksanschluss in das öffentliche Ka-

nalnetz (Mischsystem) Gartenweg und Lindenstraße einleiten können. Die Regenwas-

sereinleitung erfolgt in Form einer Zisterne mit g edrosseltem Grund abfluss und Überlauf 

von max. 1l /s mit Anbindung an den Mischwasserkanal.  

 

Der Änderungsbereich liegt in unmittelbarer Nähe einer Richtfunkstrecke (siehe 21.01, 

50 Hertz). Eine direkte Betroffenheit ist derzeit nicht auszuschließen. Im Rah men der 

Aufstellung des Bebauungsplans zum Änderungsbereich ist 50 Hertz als Träger öffentli-

cher Belange zu beteiligen.  

5.5.3 R3 ăErweiterung Klinikum Obergöltzsch ò 

Im Vorentwurf (Stand 01/2019) war die Änderung des Flächennutzungsplans im Be-

reich des Sondergebietes Klinik vorgesehen. Flächen für den Wald sollten entfallen und 
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stattdessen eine Erweiterung des Sondergebietes zugunsten einer Entwicklung des Kli-

nikums dargestellt werden. Zur Entwurfsfassung entfällt die Entwicklungsfläche. Die Flä-

che verbl eibt in ihrem ursprünglichen Planstand.  
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5.5.4 R4 ăUmwidmung ehemaliger Gartenanlage an der Alten Lengenfelder Straße ò 

wirksamer FNP 2. FNP-Änderung  Lagebeziehung  

   

Lage  gegenüber GE -Park an der Alten Lengenfelder Str.  

Fläche  0,90 ha  

Planstand (wirksamer FNP)  Grünflächen  

Planziel (2. FNP-Änderung)  Gemischte Bauflächen  

 

Zwischen der Alten Lengefelder Straße, die einseitig als Gewerbegebiet bebaut ist und 

der Aue der Göltzsch werden Grünflächen einer ehemaligen Gartenanl age als Misch-

baufläche nach §  1 Abs. 1 Nr.  2 BauNVO  ausgewiesen. Es handelt sich um eine Erwei-

terung der im Süden gelegenen Mischbauflächen und ermöglicht gleichzeitig eine Er-

weiterung des Wohnbaus für den örtlichen Bedarf von den Wohnbauflächen im Nor-

den her. Damit findet eine  Ergänzung von Bauflächen im Sinne einer abschließenden 

städtebaulichen Entwicklung unter Nutzung bestehender Verkehrstrassen statt.  

 

Im Rahmen der Lärmkartierung 2012 und 2017 wurden entlang der B 94 nachts Lärm-

pegel im  Bereich der Lärmbelästigung [>45 -50 dB(A)] für die geplante Erweiterung er-

mittelt. Laut DIN  18005 Beiblatt 1 liegt der ermittelte Lärmpegel im Bereich der Vorga-

ben zu den schalltechnischen  Orientierungswerten in Mischgebieten.  

 

Da der Bereich sehr nah an einem festgesetzten Überschwemmungsg ebiet liegt, emp-

fiehlt das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie in seiner Stellungnahme 

vom 03.05.2019 auch in diesen Bereichen hochwasserangepasste Bauweisen plane-

risch in Betracht zu ziehen. Dazu zählen u. a. erosionssichere Bauweisen, das B eachten 

der Auftriebssicherheit, fachlich dimensionierte Bauwerksabdichtungen sowie ein 

Schutz gegen Unterspülung der Fundamente.  Dies soll im nachgeordneten Bauleit-

planverfahren Berücksichtigung finden.  
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In Karte 13 "Gebiete mit besonderer Bedeutung für F ledermäuse" des Regionalplan-

entwurfes Region Chemnitz (2015) sind relevante Multifunktionsräume festgelegt. Im 

Bebauungsplanverfahren ist im Rahmen der artenschutzrechtlichen Untersuchung das  

Konfliktpotential  bezüglich § 44 Abs. 1 BNatSchG abzuarbeiten . 

 

Laut den Vorgaben des Regionalplans liegt die Fläche in einem Frischluft -/Kaltluftent-

stehungsgebiet.  Abflussbahnen sind nicht betroffen. Eine straßenbegleitende Bebau-

ung wird als klimatisch nicht erheblich wirksam eingeschätzt.  

 

Die trinkwasserseitige Ersc hließung  der geplanten Bauflächen ist über die Trinkwasser-

leitung in der Alten Lengenfelder Straße möglich.  Die Grundstücke sind aktuell abwas-

serseitig nicht erschlossen und laut Abwasserbeseitigungskonzept derzeit als dauerhaft 

dezentral ausgewiesen.  

5.5.5 R5 - Gewerbegebiet Äußere Lengenfelder Straße  

wirksamer FNP 2. FNP-Änderung  Lagebeziehung  

   

Lage  Dreieck B94, geplanter Abschnitt B169 und Göltzsch  

Fläche  2,44 ha  

Planstand (wirksamer FNP)  Flächen für die Landwirtschaft + Wohnbaufläche  

Planziel (2. FNP-Änderung)  Gewerbliche Bauflächen + Mischgebiet  

 

Die Änderung R5 des Flächennutzungsplans erfolgt im Parallelverfahren zur Aufstellung 

des B-Plans ăGewerbegebiet  uÇere Lengenfelder StraÇeò. Die berªumte Brachflªche 

im Bereich der ehemaligen Kläranlage  ist derzeit als Fläche für die Landwirtschaft aus-

gewiesen. Im Zuge der 2. FNP -Änderung erfolgt eine Ausweisung als Gewerbliche Bau-

fläche nach §1 Abs. 1  Nr. 3 BauNVO. Ein Nutzfahrzeug -Service plant eine Station zur 

Wartung und Reparatur von Bussen und Nutz fahrzeugen. Die Planungsabsicht wurde 

im Rahmen des B -Plan-Verfahrens mit den zuständigen Behörden erörtert. Es bestehen 
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keine grundsätzlichen Bedenken. Die Landestalsperrenverwaltung führt im Bereich we-

der Grunderwerb noch Maßnahmen durch. Lediglich der R andstreifen zur Göltzsch ist 

von Bebauung freizuhalten. Auffälligkeiten und Ablagerungen von Altlasten gibt es 

nicht (geotechnische Untersuchung). Regelungen zu Eingriff und Ausgleich sowie zum 

Immissionsschutz wurden  im nachgeordneten B -Plan-Verfahren get roffen . Teile des an-

grenzenden Siedlungsbereiches werden nutzungskonform als MI ausgewiesen.  

 

Die Fläche liegt vollflächig im Vorrang - (Entwurf Regionalplan Region Chemnitz)  und 

Vorbehaltsgebiet  (Regionalplan Südwestsachsen)  Hochwasser. Sie tangiert das fest-

gesetzte Überschwemmungsgebiet der Göltzsch randlich, so dass eine gewerbliche 

Nutzung des Geländes möglich  ist. Im Überschneidungsbereich mit dem Überschwem-

mungsgebiet wurde im Bebauungsplan  Flächen für Ma ßnahmen zum Sch utz, zur 

Pfleg e und  zur Entwicklung von Bod en, Na tur und La nd scha ft  (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 

Abs. 6 BauG B) festgesetzt, so dass diesbezüglich keine Konflikte bestehen.  Die Belange 

des Hochwasserschutzes wurden im Bebauungsplanverfahren vollumfänglich beach-

te t. Nach WHG bzw. SächsWG festgeschriebene  Gewässerrandstreifen und Überflu-

tungsflächen mit den sich daraus ergebenden Restriktionen an der Göltzsch werden 

berücksichtigt . 

Es wird aufgrund der Nähe zum Überschwemmungsgebiet empfohlen, im gesamten 

Bereich  ho chwasserangepasste Bauweisen in Betracht zu ziehen. Dazu zählen u. a. 

erosionssichere Bauweisen, das Beachten der Auftriebssicherheit, fachlich dimensio-

nierte Bauwerksabdichtungen sowie ein Schutz gegen Unterspülung der Fundamente.  

Eine hoch w asserangepass te Baua usführung  ist im Bebauungsplan ăGewerbegebiet 

Äußere Lengenfelder Straße ò festgesetzt. 

 

Mit der Lage des Gebietes an der B  94 gehen Lärmbelastungen einher. Dazu aus der 

Begr¿ndung des Bebauungsplans ăGewerbegebiet Äußere Lengenfelder Straße ò: 

 

ăDer Regionale Planungsverband Region Chemnitz gab in der Stellungnahme (é) den 

Hinweis: ădass im Rahmen der Lªrmkartierung 2012 und 2017 entlang der B 94 ganztags 

und nachts Lärmpegel im Bereich der Lärmbelästigung sowie der gesundheitlichen 

Relevanz für das g eplante Gewerbegebiet ermittelt wurden. Laut DIN 18005 Beiblatt 1 

liegen die schalltechnischen Orientierungswerte, vor allem im Bereich der B 94, teil-

weise über den empfohlenen Werten. Im Bebauungsplan werden unter textlichen 
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Festsetzungen Emissionskonting ente LEK nach DIN 45691 festgelegt. Hierzu ist die Stel-

lungnahme der unteren Immissionsschutzbehºrde des Vogtlandkreises zu beachten.ò 

Die untere Immissionsschutzbehörde wurde im Aufstellungsverfahren für diesen Bebau-

ungsplan beteiligt. Die im maßgeblichen  Planumfeld bestehende Vorbelastung fließt 

in die Bewertungen anhand der TA Lªrm und der DIN 45691 einò. 

 

Die Fläche liegt nach den regionalplanerischen Vorgaben innerhalb eines Frischluft-

/Kaltluftentstehungsgebiet es. In der vertiefenden Umweltprüfung zum  Bebauungs-

planverfahren konnten aber diesbezüglich keine erheblichen Umweltauswirkungen er-

mittelt werden.  

 

Das Landratsamt Vogtlandkreis (hier Verkehrslenkung  und -sicherung ) weist in seiner 

Stellungnahme vom 16.05.2019 darauf hin, dass geprüft werden muss , ob aufgrund 

des zu erwartenden Mehrverkehrs verkehrstechnische Maßnahmen notwendig wer-

den. Dieser Sachverhalt wird im Rahmen des parallelen Aufstellungsverfahrens zum 

Bebauungsplan ăGewerbegebiet Äußere Lengenfelder Straße ò gepr¿ft. Die verkehrli-

che  Erschließung des Plangebietes erfolgt über die Äußere Lengenfelder Straße. Dabei 

soll die vorhandene Einmündung mit ausreichenden Sichtverhältnissen genutzt wer-

den. Im nachgeordneten Verfahren werden in Abstimmung mit dem Landesamt für 

Straßenbau und Verkehr M aßnahmen zur ausreichenden Sicherheit und Leichtigkeit 

des Verkehrs geprüft. D er alleinige Gewerbetreibende verfügt bereits über eine nach 

§ 33 BauGB erteilte Teilbaugenehmigung. Die Verkehrssicherheit konnte bis dato ge-

währleistet werden.  

 

Im nachgeordneten Bebauungsplanverfahren wurden bereit s geeignete Ausgleichs-

maßnahmen  bzw. Ausgleichsflächen ermittelt, welche in den Flächennutzungsplan 

nachrichtlich übernommen werden.  Es handelt sich um die Anlage einer Streuobst-

wiese sowie um eine Entsieg elungsmaßnahme.  

 

Im Zuge des Straßenbauvorhabens B169 Ortsumgehung Göltzschtal erfolgte Anpas-

sung der Trinkwasserfernleitungstrasse DN600.  Diese Anpassung wird in die Planzeich-

nung des Flächennutzungsplanes übernommen.  In allen nachgeordneten Verfahren 

sind die Belange des Zweckverbandes Fernwasser Südsachsen  zur Sicherung seines 

Bestandes, des Betriebes und der Instandhaltung sowie zum Schutz vor Einwirkungen 

von außen  zu berücksichtigen.   
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5.6 ÄNDERUNG VON SYMBOLEN 

Im Zuge der 2. Änderung des Flächennutzungspl anes des Mittelzentralen Städtever-

bundes Göltzschtal  erfolgten folgende , nicht flächenhafte Änderungen.  

5.6.1 Auerbach/Vogtl.  

wirksamer FNP  2. FNP-Änderung  

Entnahme Symbol Parkanlage (fälschlicherweise auf Landwirtschaftsfläche)  

  

5.6.2 Rodewisch  

wirksamer FNP  2. FNP-Änderung  

Entnahme Symbol KiGa Bahnhofstraße  Einfügen Symbol KiGa Postplatz  

  

5.6.3 Falkenstein/Vogtl.  

Bereich Dorfstadt  

wirksamer FNP  und Änderungsbezeichnung  2. FNP-Änderung  

  

  






















































































